Statistisches Bundesamt

Berufsbildungsstatistik
Begriffe und Erlauterungen
Stand: 31. Oktober 2025

(Inhaltliche Anderungen zum Vorjahr sind gelb markiert)



Statistisches Bundesamt

Inhaltsverzeichnis
INNAITSVEIZEICINIS ...ttt b et 2
LV g o= 00 T=T 0 (U o o TSR 4
CTo Ty [ o LI €] T T | F= Vo =SSR 4
I. Auszubildende bzw. Ausbildungsvertrage (SAtZart 1) ... 8
Erhebungsmerkmale und MerkmalSauspragungen.............cccoorrireineienieei e 9
AUSZUDIIAENTE ... bbbt bbbt 9
Verkirzung der AUSDIIAUNGSAAUET ..ottt 9
F e g ETod ] LBV =T g = T SRS 10
Art der Forderung bei iberwiegend 6ffentlich, insbesondere aufgrund des SGB IlI, geforderten
BerufsaushildungSVerNAITNISSEN ...t 11
Art der ZUlassung ZUE PrUTUNQ ..ot sttt st st et ene e 12
Ausbildungsbereich (ZustandigkeitShereiCh) ... 12
Ausbildungsintegrierendes duales STUAIUM ... 13
Ausbildungsjahr (Berechnung, Erfassung entfallt)..............ccooooiriiiiiiiii e, 13
DU o] T LU T 0 V=T o U L] o SRS 14
AUSDITAUNGSVEITAUT ...ttt ettt sttt st r e e ete e ebe e e 15
Berufsbezeichnung (einschl. Fachrichtung) ..o 16
Betriebsnummer der AUSDITAUNGSSTALLE ............ooo o 17
Datum der ADSCRIUSSPIUTUNG ......oviiiieeee ettt sttt ne et e e 17
Datum des vertraglichen Beginns der aktuellen Berufsausbildung ..o 17
Datum des Endes der aktuellen Berufsausbildung .............ccoovoiiiiiinniiieinee e 18
Datum der vorzeitigen Losung des AusbildungsVvertrages ... 19
Datum der Wiederholungsprifungen (erste und zweite Wiederholungsprifung) ... 19
Allgemeine Hinweise zu den DatumSangabEn..............ccoi i 20
LCT=] o 10T g 5] = | SR 20
GESCRIECNT ...t ettt 20
Neu abgeschlossene Ausbildungsvertrage (Berechnung) ... 20
Ort der AUSDIIAUNGSSTATLE ..ottt st et seene e 21
PIODEZEIT ... ..o b bbbttt 21
e W LU 0o L= o] o TSRS 22
Y E= oL S= UaTo =] 0 Te] 0] 1= 1 S 22
TellzeitberufSauSDIAUNG ... 23
Unmittelbare und mittelbare Zugehdrigkeit der Ausbildungsstatte zum 6ffentlichen Dienst ...23
Vorbildung der AUSZUDIIAENAEN ..o 24
a) Hochster allgemeinbildender SchulabschlUSss ... 24
b) Vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder beruflicher
(€T 8B ] 8T | 1 [ U] T 0SS 25
c) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium) .............c........... 26
Wirtschaftszweig des AusbildungsbetriebDs ..., 27
Wohnort des Auszubildenden bei VertragsabsChlUSS ..., 28
Il. Sonstige Prufungsteilnahme/Fortbildungen (Satzart 2) ..., 29
Erhebungsmerkmale und MerkmalSauspragungen..........c.cooireinceiene e 29
F e e L= gl o 1 1 T SRS 29
I.I Teilnahmen an Abschlussprifungen mit EXternenzulassung..........cccoeevreneieneieneeeieseeseeeseenen, 30
Teilnahmen an Abschlussprifungen mit EXternenzulassung..........cccocovvniceinnnseceeeeen, 30
Berufsbezeichnung (einschl. FAChrichtung) ..........ccociiiiiiiic e 30
LCT=] o 18] g 5] = | S 30
GESCRIECNT ... bbbttt et 31
e W LU 0o TS]=] o] o TSRS 31

Vorbildung der Teilnehmenden mit Externenzulassung zur Abschlussprifung ........cccocoveeene. 31



Berufsbildungsstatistik — Begriffe und Erlauterungen

a) Hochster allgemeinbildender SchulabschlUss ... 31
b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium).............cc....... 32
WiederNOIUNGSPIUTUNG ..ottt ettt st et s e e s e e ete e ebene e 33
ILI1 Teilnahmen an FortbildungSprifungen ... 34
Teilnahmen an FortbildungSPrUfUngeN.........oo oot 34
BerUFSDEZEICNNUNG ..ottt ettt ne et ettt neneere s 34
LCT=] o 18T g 5] = | ST 34
GESCRIECNT ...t e bbbttt 34
e A LU 0o L= o] o TS 35
WiederNOIUNGSPIUTUNG ..ottt sttt se et e e ebe e ebene e 35
1L Teilnahmen an UmschulungSPprUfUNGeN ... 36
Teilnahmen an UmschulungSPprifUngen ... et 36
BerUTSDEZEICNNUNG ...ttt ettt se ettt e et e seere e 36
LCT=] o 18] g 5] = | TSR 36
GESCRIECNT ...ttt e bbb 36
e A L0 0o TS]= ] o] o TS 37
WiederNOIUNGSPIUTUNG ..ottt ettt ettt n e e re e ete e enene e 37
ILIV Teilnahmen an AusbildereignungSProfUunNgen ... 38
Teilnahmen an AusbildereignungSPrufUuNgeN....... ..o e 38
BerUFSDEZEICNNUNG ...ttt ettt et st be et ne e ere e 38
LCT=] o 18T g K] = | TSR 38
GESCRIECNT ... bbbt bbbt 38
e A T E T aTo L= o] o TS 38
WiederNOIUNGSPIUTUNG ..ottt sttt s e e s e e ete e enene e 39
111, Ausbilder/Ausbilderinnen (SAZArt 3) ... 40
Erhebungsmerkmale und MerkmalSauspragungen..........c..ccov e 40
AUSDIIAEr/AUSDIIAEIINNEN ...ttt 40
Art der fTaChliChEN EIGNUNQ ..ottt ettt et ereeee e 40
LCT=] o 10T g 5] = | TS 41
GESCRIECNT ...t ettt 41
IV. Teilnahmen an Feststellungs- und Erganzungsverfahren (Satzart 4)............ccccoceovvceiieiencceneneene. 42
Erhebungsmerkmale und MerkmalSauSPraguNGEN ............cccoviiiiiiiiiiieee s 42
Teilnahmen an Feststellungs- und Erganzungsverfanren ..., 42
AN deS VEITANIENS ...ttt 42
DAtUMSANGADEN ...ttt e ettt ettt r e e te et et et n e e reneenn 43
Fur Erganzungsverfahren: Datum des rechtsmittelfahigen Bescheids Uber das Ergebnis aus
dem FeststelluNgSVErfanIen ... 43
Datum des ZulassungShESCNEIAS...........cco it 43
Datum des rechtsmittelfahigen Bescheids tber das Ergebnis.............ccooeiinniiiiinisccc 43
LCT=] o 10 K] = | SRR 43
GESCRIECRNT ... bbbt 44
KOSEEN dES VEITANIENS. ... 44
RETEIENZIDEIUT ...t 44
Verfahrensergebnis (PrufungSerfolg) ... 44
Vorbildung der Teilnehmenden von Feststellungs- und Ergénzungsverfahren...............cccooeve. 45
a) Hochster allgemeinbildender SchulabschlUss ... 45
b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium)............c............ 46
WiederRoIUNGSVEITANIEN ..ottt ee e a7
Anhang: Datensatzbeschreibung Berufsbildungsstatistik ab 2025................ccccooiiiiiiie, 48



Berufsbildungsstatistik — Begriffe und Erlauterungen

Vorbemerkung

Die berufliche Bildung im dualen System mit den Ausbildungsorten Betrieb und Schule hat tradi-
tionell in Deutschland eine besondere, hervorgehobene Bedeutung. Immer noch beginnt mehr als
die Halfte der Wohnbevdlkerung eine duale Berufsausbildung. Sie erstreckt sich auf nahezu alle
Bereiche des
wirtschaftlichen Lebens. Ihre historischen Wurzeln und Ausbildungsstrukturen werden heute noch
deutlich in den unterschiedlichen ,,zustandigen Stellen, wie den Industrie- und Handelskammern,
den Handwerkskammern und den Landwirtschaftskammern als Selbstverwaltungsorgane der
Wirtschaft, den Kammern der Freien Berufe als Standesorganisationen sowie den Verwaltungs-
stellen des
Offentlichen Dienstes.

Die gegenwartigen und auch fur die ndhere Zukunft zu erwartenden Herausforderungen auf dem
Ausbildungsstellenmarkt belegen den hohen und weiterhin zunehmenden Bedarf an Ergebnissen
aus der
Berufsbildungsstatistik. Sie liefert Indikatoren zu Strukturen und Entwicklungen im Bereich der
dualen Berufsausbildung, die fur die Bildungspolitik, die Bildungsforschung und die Praxis der
Berufsbildung von zentraler Bedeutung sind.

Eine wichtige Voraussetzung um die geforderte Qualitat der statistischen Ergebnisse sicherzustel-
len

ist eine einheitliche Abgrenzung der Erhebungsmerkmale. Dieser Leitfaden will den Erstellern und
Erstellerinnen der Statistik sowie den Datennutzern und Datennutzerinnen hierzu Hilfestellung
geben.

Er wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut flr Berufsbildung (BIBB) erstellt.

Im Einzelnen ist daher — soweit méglich — die Darstellung wie folgt gegliedert:
— Begriff inklusive Fundstellen der gesetzlichen Vorschriften (in Bezug auf Regelungen Uber
die fachlichen Tatbestande)
— Besondere Hinweise zur statistischen Erfassung und Auswertung

Gesetzliche Grundlage

Grundlage der Berufsbildungsstatistik ist das Berufsbildungsgesetz (BBIG), zuletzt umfassend no-
velliert zum 1. Januar 2020 und aktualisiert zum 01. Januar 2025 (erganzt um Feststellungsverfah-
rensteilnahmen Ergadnzungsverfahrensteilnahmen).

8 88 BBIG in der Fassung mit Giltigkeit ab 1. Januar 2020, aktualisiert zum 01. Januar
2025.

Diese Fassung gilt fur Vertrdge mit vertraglich vereinbartem Ausbildungsbeginn ab dem 1. Ja-
nuar 2021. Eine Ausnahme ist die Ausbildungsvergtitung (8 88 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe g BBiG).
Diese ist bereits fiir Vertrage mit vertraglich vereinbartem Beginn ab dem 1. Januar 2020 zu er-
fassen. Die gesetzlichen Anpassungen, die zum 01. Januar 2025 gultig sind betreffen die Erfassung
von Feststellungs- und Ergdnzungsverfahren nach 8 88 Absatz 1 Nummer 4.

§ 88 Erhebungen
(1)Die jahrliche Bundesstatistik erfasst
1. fur jeden Berufsausbildungsvertrag:
a) Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehérigkeit der Auszubildenden,
b) Amtlicher Gemeindeschlissel des Wohnortes der Auszubildenden bei Vertragsab-
schluss,
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c) allgemeinbildender Schulabschluss, vorausgegangene Teilnahme an berufsvorberei-
tender Qualifizierung oder beruflicher Grundbildung, vorherige Berufsausbildung sowie
vorheriges Studium der Auszubildenden,

d) Ausbildungsberuf einschliellich Fachrichtung,

e) Amtlicher Gemeindeschliissel und geografische Gitterzelle der Ausbildungsstéatte, Wirt-
schaftszweig, Zugehorigkeit zum 6ffentlichen Dienst,

f) Verklrzung der Ausbildungsdauer, Teilzeitberufsausbildung, Dauer der Probezeit,

g) die bei Vertragsabschluss vereinbarte Vergitung fur jedes Ausbildungsjahr,

h) Tag, Monat und Jahr des vertraglich vereinbarten Beginns und Endes der aktuellen Aus-
bildung, Tag, Monat und Jahr einer vorzeitigen Aufldsung des Berufsausbildungsverhalt-
nisses,

i) Anschlussvertrag bei Anrechnung einer zuvor absolvierten dualen Berufsausbildung
nach diesem Gesetz oder nach der Handwerksordnung mit Angabe des Ausbildungsbe-
rufs,

j) Art der Férderung bei Uberwiegend offentlich, insbesondere auf Grund des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gefdorderten Berufsausbildungsverhéltnissen,

k) Tag, Monat und Jahr der Abschlussprifung, Art der Zulassung zur Prifung, Tag, Monat
und Jahr der Wiederholungsprifungen, Prifungserfolg,

I) ausbildungsintegrierendes duales Studium,

2. fur jede Prufungsteilnahme in der beruflichen Bildung mit Ausnahme der durch Nummer 1
erfassten Ausbildungsvertrage: Geschlecht, Geburtsjahr und Vorbildung der Teilnehmenden,
Berufsrichtung, Wiederholungsprifung, Art der Prifung, Prifungserfolg,

3. fur jeden Ausbilder und jede Ausbilderin: Geschlecht, Geburtsjahr, Art der fachlichen Eig-
nung,

4. fur jede Feststellungsverfahrensteilnahme und jede Erganzungsverfahrensteilnahme zur
Feststellung nach § 1 Absatz 6 gesondert: Geschlecht, Geburtsjahr und Vorbildung der Teil-
nehmenden, Referenzberuf, Wiederholungsverfahren, Feststellungsergebnis sowie Dauer
und Kosten des Verfahrens.

Der Berichtszeitraum fiir die Erhebungen ist das Kalenderjahr. Die Angaben werden mit dem Da-
tenstand zum 31. Dezember des Berichtszeitraums erhoben.

(2) Hilfsmerkmale sind Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, die laufenden Nummern der
Datensatze zu den Auszubildenden, den Prifungsteilnehmenden und den Ausbildern und Aus-
bilderinnen sowie die Betriebsnummer der Ausbildungsstéatte nach § 18i Absatz 1 oder 8§ 18k
Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Die Hilfsmerkmale sind zum friihestmdglichen
Zeitpunkt, spatestens jedoch nach Abschluss der wiederkehrenden Erhebung, zu I6schen. Die
Merkmale nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e Wirtschaftszweig, Amtlicher Gemein-
deschlissel und geografische Gitterzelle dirfen mittels des Hilfsmerkmals Betriebsnummer
der Ausbildungsstatte nach § 18i Absatz 1 oder § 18k Absatz 1 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch aus den Daten des Statistikregisters nach § 13 Absatz 1 des Bundesstatistikgesetzes
ermittelt werden und mit den Daten nach Absatz 1 Satz 1 und nach Absatz 2 Satz 1 zusammen-
gefuhrt werden.

(3) Auskunftspflichtig sind die zustéandigen Stellen.

(4) Zu Zwecken der Erstellung der Berufsbildungsberichterstattung sowie zur Durchfiihrung der
Berufsbildungsforschung nach § 84 werden die nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten als Ein-
zelangaben vom Statistischen Bundesamt und von den statistischen Amtern der Lander ver-
arbeitet und an das Bundesinstitut fur Berufsbildung Gibermittelt. Hierzu wird beim Bundesin-
stitut fur Berufsbildung eine Organisationseinheit eingerichtet, die raumlich, organisatorisch
und personell von den anderen Aufgabenbereichen des Bundesinstituts fur Berufsbildung zu
trennen ist. Die in der Organisationseinheit tatigen Personen missen Amtstrager oder fur den
offentlichen Dienst besonders Verpflichtete sein. Sie dirfen aus ihrer Tatigkeit gewonnene

—5_
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Erkenntnisse nur zur Erstellung des Berufsbildungsberichts sowie zur Durchfiihrung der Be-
rufsbildungsforschung verwenden. Die nach Satz 1 Gbermittelten Daten durfen nicht mit an-
deren personenbezogenen Daten zusammengefuhrt werden. Das N&here zur Ausfiihrung der
Satze 2 und 3 regelt das Bundesministerium fur Bildung und Forschung durch Erlass.

8§ 88 BBiG in der Fassung mit Gultigkeit bis zum 31. Dezember 2019

Diese Fassung ist mafigebend fiur Ausbildungsvertrdge mit vertraglich vereinbartem Beginn vor
dem 1. Januar 2021. Ausnahme ist die Ausbildungsvergutung (siehe oben). AuRerdem werden An-
gaben zu den Ausbildungsberatern und Ausbildungsberaterinnen (Satzart 4) und zu den Teilneh-
menden an einer Berufsausbildungsvorbereitung (Satzart 5) ab 2020 nicht mehr erfasst.

(1)Die jahrliche Bundesstatistik erfasst
1. fur jeden Auszubildenden und jede Auszubildende:
a) Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehorigkeit;
b) allgemeinbildender Schulabschluss, vorausgegangene Teilnahme an berufsvorberei-
tender Qualifizierung oder beruflicher Grundbildung, berufliche Vorbildung;
¢) Ausbildungsberuf einschlieR3lich Fachrichtung;
d) Ort der Ausbildungsstatte, Wirtschaftszweig, Zugehorigkeit zum 6ffentlichen Dienst;
e) Ausbildungsjahr, Abkirzung der Ausbildungsdauer, Dauer der Probezeit;
f) Monat und Jahr des Beginns der Berufsausbildung, Monat und Jahr der vorzeitigen Auf-
I6sung des Berufsausbildungsverhaltnisses;
g) Anschlussvertrag bei Stufenausbildung mit Angabe des Ausbildungsberufs;
h) Art der Forderung bei tGberwiegend offentlich, insbesondere auf Grund des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gefdorderten Berufsausbildungsverhéltnissen;
i) Monat und Jahr der Abschlussprifung, Art der Zulassung zur Prifung, Monat und Jahr
der Wiederholungsprifung, Prifungserfolg;
2. fur jeden Prufungsteilnehmer und jede Prifungsteilnehmerin in der beruflichen Bildung mit
Ausnahme der durch Nummer 1 erfassten Auszubildenden:
Geschlecht, Geburtsjahr, Berufsrichtung, Vorbildung, Wiederholungsprifung, Art der
Prifung, Prifungserfolg;
3. fur jeden Ausbilder und jede Ausbilderin:
Geschlecht, Geburtsjahr, Art der fachlichen Eignung;
4. fur jeden Ausbildungsberater und jede Ausbildungsberaterin:
Geschlecht, Geburtsjahr, Vorbildung, Art der Beratertatigkeit, fachliche Zustandigkeit, durch-
gefuhrte Besuche von Ausbildungsstatten;
5. fur jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin an einer Berufsausbildungsvorbereitung,
soweit der Anbieter der Anzeigepflicht des § 70 Abs. 2 unterliegt:
Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehorigkeit, Berufsrichtung.

(2)Hilfsmerkmale sind Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen. Sie sind zum frihestmogli-
chen Zeitpunkt, spatestens nach Abschluss der wiederkehrenden Erhebung zu I6schen.

(3)Auskunftspflichtig sind die zustandigen Stellen.

(4)Zu Zwecken der Erstellung des Berufsbildungsberichts sowie zur Durchflihrung der Berufsbil-
dungsforschung nach § 84 sind die nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 erhobenen Einzelangaben vom
Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Lander an das Bundesinstitut fir
Berufsbildung zu Gbermitteln. Hierzu wird beim Bundesinstitut fiir Berufsbildung eine Organi-
sationseinheit eingerichtet, die rdumlich, organisatorisch und personell von anderen Aufga-
benbereichen des Bundesinstituts fur Berufsbildung zu trennen ist. Die in der Organisations-
einheit tatigen Personen missen Amtstrager oder fur den 6ffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete sein. Sie dirfen die aus ihrer Tatigkeit gewonnenen Erkenntnisse nur zur Erstellung
des Berufsbildungsberichts sowie zur Durchflihrung der Berufsbildungsforschung verwenden.

—6—
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Die nach Satz 2 Gbermittelten Daten durfen nicht mit anderen personenbezogenen Daten zu-
sammengefuhrt werden. Das Nahere zur Ausfiihrung der Satze 2 und 3 regelt das Bundesminis-
terium fur Bildung und Forschung durch Erlass.
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|. Auszubildende bzw. Ausbildungsvertréage (Satzart 1)

Mit der Satzart 1 (Ausbildungsvertrage gemaR § 88 Abs. 1 Satz 1) werden Daten zu Ausbildungs-
vertragen (nicht zu Auszubildenden) gemeldet. Ein Datensatz zur Satzart 1 (Daten zu den Ausbil-
dungsverhaltnissen: z.B. NeuabschllUsse, Auszubildende, Abschlussprifungen und Vertragsldsun-
gen) ist zu melden, wenn:
— das Ausbildungsverhaltnis am Erhebungsstichtag (31.12. des Berichtsjahres) besteht
(auch bei verlangerter Ausbildung wegen nicht bestandener Abschlussprifung)
oder
— das Ausbildungsverhaltnis im Berichtsjahr begonnen hat und auch angetreten wurde
(auch wenn es am 31.12. des Berichtsjahres nicht mehr besteht)
oder
— das Datum einer vorzeitigen Losung im Berichtsjahr (1.1. bis 31.12.) liegt (allerdings nur,
wenn die Ausbildung auch angetreten wurde; Ausbildungsvertrage, die vor Antritt der
Ausbildung gel6st werden, werden nicht zur Berufsbildungsstatistik gemeldet)
oder
— das Datum einer Abschluss- oder Wiederholungsprifung im Berichtsjahr liegt
(auch wenn der Ausbildungsvertrag nicht verlangert wurde, das Ergebnis der Prifung ist
im Merkmal ,,Prifungserfolg” anzugeben).

Zu Zwecken der Klarung von Unstimmigkeiten in den gemeldeten Daten im Verlauf der Erhebung
des jeweiligen Berichtsjahres wird eine Datensatznummer (vor Berichtsjahr 2021: IdentNr) erho-
ben. Diese ist von der Kammer/zustandigen Stelle so zu vergeben, dass sie zur Identifizierung des
Einzelfalls fur evtl. Ruckfragen dient, d.h. sie muss eindeutig sein.

Falls beispielsweise bei einem Ausbildungsvertragswechsel von Auszubildenden die Datensatz-
nummer von der meldenden Stelle weiterverwendet wird, muss eine erganzende Ziffer angehangt
werden. Sonst treten bei der Meldung zur Statistik im Rahmen der Plausibilisierung fehlerhafte
Doppelfalle auf, falls mit dem Auszubildenden im Laufe des Berichtsjahres mehr als ein Ausbil-
dungsverhaltnis bestand.

Nicht zu melden sind Personen, die keine Auszubildenden im Sinne dieser Statistik sind (Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen an Umschulungsmalnahmen, Personen in vollzeitschulischer Berufsaus-
bildung etc. > Auszubildende).

AulRerdem sind nicht zu melden: Ausbildungsvertréage, die nicht angetreten wurden (in diesen Fal-
len hat kein Ausbildungsverhéltnis bestanden) sowie Ausbildungsvertrage, die zwar bereits abge-
schlossen wurden, bei denen das Ausbildungsverhdltnis aber erst nach dem 31.12. des Berichts-
jahres angetreten wird (diese werden erst fur das Berichtsjahr gemeldet, in dem das Ausbildungs-
verhaltnis beginnt).

Ebenfalls nichtin der Satzart 1 zu melden sind Auszubildende, deren vertraglich vereinbartes Aus-
bildungsende im Berichtsjahr liegt, deren Ausbildung aber aufgrund einer bestandenen oder end-
gultig nicht bestandenen Abschlussprifung bereits im Vorjahr endete.

Auch Personen, deren Ausbildungsverhaltnis wahrend des gesamten Berichtsjahres (1.1. bis
31.12)) ruht, z.B. wegen Schwangerschaft, sind in der Satzart 1 (Auszubildende) nicht zu melden.

Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr.
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Erhebungsmerkmale und Merkmalsauspragungen

Eine tabellarische Ubersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik. Diese ist den Begriffen und Erlaute-
rungen als Anhang beigefugt.

Auszubildende
Begriff

Auszubildender/Auszubildende ist, wer einen Berufsausbildungsvertrag im Sinne des BBIiG oder
der HwO abgeschlossen hat, um eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
(8 4 BBIG) oder in einem als anerkannt geltenden Ausbildungsberuf (§ 103 BBIiG) zu absolvieren.
Zum Kreis der Auszubildenden zahlen auch Jugendliche, die in Ausbildungsregelungen fir Men-
schen mit Behinderungen (8 66 BBiG, 8 42 r HwO (8§ 42 m HwO bis 31.12.2019)) ausgebildet wer-
den.

Nicht zu den Auszubildenden zéhlen z.B. (teilw. § 3 BBiG):

— Praktikanten/Praktikantinnen, Volontare/Volontarinnen

— Umschuler/Umschilerinnen bzw. Teilnehmer/Teilnehmerinnen an betrieblichen Um-
schulungsmalRnahmen (auch wenn ein betrieblicher Umschulungsvertrag vorliegt)

— Rehabilitanden, die keine Ausbildung fir Menschen mit Behinderungen, sondern eine
Umschulung oder Fortbildung durchlaufen

— Personen in sogenannter schulischer Berufsausbildung (Besuch von berufsbildenden
Schulen oder sonstiger Berufsbildungseinrichtungen die den Schulgesetzen der Lander
unterstehen), auch wenn diese Ausbildung betriebliche Praxisteile enthalt, z. B. Sch-
ler/Schilerinnen an Berufsfachschulen

— Personen in Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau

— Personen, die einen Heilhilfsberuf erlernen, z.B. Schiler/Schilerinnen in Schulen des
Gesundheitswesens

— Personen, die im Rahmen eines dffentlich-rechtlichen Dienstverhéltnisses (Vorberei-
tungsdienst fir Beamte) ausgebildet werden

— Personen, die eine Berufsausbildung auf Handelsschiffen absolvieren, soweit es sich
nicht um Schiffe der kleinen Hochseefischerei oder der Kustenfischerei handelt

— Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Berufsvorbereitung oder einer Einstiegsqualifizierung

(EQ)

Hinweis zur Zahlweise

In den Ergebnistabellen der Berufsbildungsstatistik gelten als Auszubildende die Personen, die
sich am Erhebungsstichtag (31.12.) in einem Ausbildungsverhéltnis befinden.

Darin sind auch Auszubildende enthalten, die im Berichtsjahr an einer Abschlussprifung teilge-
nommen haben und diese nicht bestanden haben (sofern der Ausbildungsvertrag noch besteht
bzw. verlangert wurde).

Verktrzung der Ausbildungsdauer
Begriff

Die Ausbildungsdauer gemaf Ausbildungsordnung und die tatséchliche Ausbildungszeit kénnen
voneinander abweichen, wenn die Ausbildungszeit verkirzt oder verlangert wird. Mit Verkirzung
der Ausbildungsdauer ist die Verkiirzung gemeint, die bereits bei Abschluss oder wéhrend der
Laufzeit des Ausbildungsvertrags zwischen beiden Parteien nach 88 7 und 8 BBIG vereinbart
worden ist.

Nicht gemeint ist eine kiirzere Ausbildungsdauer aufgrund eines verspateten Beginns der Be-
rufsausbildung (z.B. aufgrund von Nachvermittlung), ebenso nicht gemeint ist hier die vorzeitige
Zulassung zur Abschlussprifung nach § 45 Abs. 1 BBiG. - Art der Zulassung zur Prifung
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Die Anrechnung einer vorherigen Berufsausbildung bei Anschlussvertragen ist nicht als Verkir-
zung der Ausbildungszeit zu erfassen. - Anschlussvertrag

Auch eine Teilzeitberufsausbildung ist nicht als Verkirzung der Ausbildungszeit zu erfassen. Al-
lerdings kann zusétzlich zur Teilzeitregelung auch eine Verkiirzung vorliegen, die dann entspre-
chend zu melden ist.~> Teilzeitberufsausbildung

Falle, bei denen Auszubildende zwar einen Neuvertrag erhalten, aber ohne Vertragslosung ge-
meldet werden sollen (im Ausbildungsverlauf vorgesehene Betriebswechsel), sind ebenfalls
nicht mit Verktrzung der Ausbildungszeit zu erfassen. - Datum der vorzeitigen Losung des Aus-
bildungsvertrages

Falle, bei denen Auszubildende einen Neuvertrag erhalten und mit Vertragslosung gemeldet
werden sollen (im Ausbildungsverlaufs nicht vorgesehene Betriebswechsel), sind ebenfalls nicht
mit Verkurzung der Ausbildungszeit zu erfassen. - Datum der vorzeitigen L6sung des Ausbil-
dungsvertrages

Hinweise zur statistischen Erfassung

Anzugeben ist bei Verkiirzung der Ausbildungsdauer der Umfang der Verkiirzung der Gesamt-
dauer in Monaten, bei Verkiirzung um Teilmonate ist auf ganze Monate aufzurunden.

Anschlussvertrag
Begriff

Als Anschlussvertrage werden solche Ausbildungsvertrage erfasst, die in (i.d.R. drei- oder dreiein-
halbjahrigen) Ausbildungsberufen mit Personen abgeschlossen werden, die bereits eine zweijah-
rige Berufsausbildung absolviert haben. Die Ausbildung im Anschlussvertrag ist dann kiirzer (um
maximal 2 Jahre); die anzurechnende Dauer ist in der Ausbildungsordnung geregelt. Die Ausbil-
dungsordnungen mussen diese Mdglichkeit der Anrechnung explizit vorsehen, ansonsten wird
nicht von einem Anschlussvertrag im Sinne der Berufsbildungsstatistik gesprochen. In den Ausbil-
dungsordnungen (des Berufs, der angerechnet werden kann oder der Berufe, auf die angerechnet
werden kann) ist von Fortfihrung/Fortsetzung der Berufsausbildung, von aufbauenden Ausbil-
dungsberufen und von Anrechnungsregelungen die Rede.

Ein Beispiel fur einen Anschlussvertrag ist der Abschluss eines Ausbildungsvertrages im Beruf
Kauffrau bzw. Kaufmann im Einzelhandel im Anschluss an eine Ausbildung zur Verkauferin bzw.
zum Verkaufer. Der Einstieg erfolgt gemaR Ausbildungsordnung in das dritte Ausbildungsjahr.

Ein weiteres Beispiel ist der Abschluss eines Ausbildungsvertrages im Beruf Sattler/in im An-
schluss an eine erfolgreiche Ausbildung zur Fachkraft fir Lederverarbeitung. Der Einstieg im An-
schlussvertrag im Beruf Sattler/in erfolgt in das zweite Ausbildungsjahr und die Ausbildung ist
um ein Jahr kirzer. Nach der Ausbildung zur Fachkraft flr Lederverarbeitung ist ebenfalls ein An-
schlussvertrag im Beruf Schuhfertiger/in mdglich. Dort erfolgt der Einstieg in das dritte Ausbil-
dungsjahr und somit eine um zwei Jahre kiirzere Ausbildung.

Bislang sind solche Fortfihrungen von zweijahrigen dualen Berufsausbildungen ausschlieflich in
Berufen der Ausbildungsbereiche Industrie und Handel sowie Handwerk vorgesehen. In den Aus-
bildungsbereichen 6ffentlicher Dienst, Landwirtschaft, Hauswirtschaft und den Freien Berufen
gibt es keine Anschlussvertrage.

Nicht gemeint sind neu abgeschlossene Ausbildungsvertrage, die nach einer vorzeitigen Losung
eines Ausbildungsvertrages in einem anderen Beruf und/oder mit einem anderen Ausbildungs-
betrieb erneut abgeschlossen werden. Ebenfalls nicht gemeint sind Ausbildungsvertrage mit
Verkirzungen aufgrund von Anrechnungen vorheriger dualer Berufsausbildungen, die nicht ex-
plizit in den Ausbildungsordnungen vorgesehen sind.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Ein Anschlussvertrag kann nur dann vorliegen, wenn zuvor eine zweijahrige duale Berufsausbil-
dung abgeschlossen (erfolgreich beendet) worden ist (§ 88 Abs. 1 i BBIG).
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Falls ein Anschlussvertrag nach dem oben beschriebenen Begriff vorliegt, ist auch der Berufs-
schlissel des angerechneten Ausbildungsberufes zu nennen. Dabei sind die mdglichen Meldun-
gen auf die in den Ausbildungsordnungen genannten, anrechenbaren Berufe beschrénkt. Das
Statistische Bundesamt stellt eine entsprechende Leitdatei mit den in Frage kommenden Beru-
fen zur Verfligung.

Die Zeit der Verkiirzung, die sich aufgrund des angerechneten Ausbildungsberufs ergibt, ist beim
Ende der Ausbildung zu berticksichtigen, sie ist aber NICHT zusétzlich beim Merkmal - Verkdir-
zung der Ausbildungsdauer zu melden.

Bei Ausbildungsberufen fir Menschen mit Behinderung nach BBiG bzw. HwO wird das Merkmal
der Anrechnungsmaglichkeiten in der Berufsbildungsstatistik bisher nicht gefuihrt.

Art der Forderung bei Uberwiegend offentlich, insbesondere aufgrund des
SGB Ill, geforderten Berufsausbildungsverhaltnissen
Begriff

Dieses Merkmal betrifft vor allem auRer-/lberbetriebliche Bildungstrager/-einrichtungen. Bei
den 6ffentlichen Forderungen von Berufsausbildungsverhéltnissen handelt es sich
— zum einen um Sonderprogramme/MalRnahmen fur Jugendliche mit besonderem indivi-
duellen Forderbedarf, z.B. aufgrund von sozialen Benachteiligungen, Lernbeeintréchti-
gungen und Behinderungen, und
— zum anderen um Sonderprogramme/Malnahmen fir marktbenachteiligte Jugendliche,
die wegen Lehrstellenmangels keinen Ausbildungsplatz fanden.

Dieses Merkmal betrifft Betriebe nur dann, wenn das von ihnen abgeschlossene Ausbildungsver-
haltnis aus einem der oben genannten Sonderprogramme/Mal3nahmen im ersten Jahr der Aus-
bildung Gberwiegend 6ffentlich finanziert wird.

Die Art der Foérderung ist dann anzugeben, wenn die 6ffentliche Férderung mehr als 50% der Ge-
samtkosten im ersten Jahr der Ausbildung abdeckt. Die Zuordnung bleibt in den folgenden Aus-
bildungsjahren bestehen. Zu den Gesamtkosten zahlen die Ausbildungsvergttung, aber auch alle
weiteren im Zusammenhang mit der Ausbildung anfallenden Personal- und Sachkosten sowie
Gebuhren. Etwaige Ertrage durch die Mitarbeit der Auszubildenden bleiben unberticksichtigt.

Die Fordermdglichkeiten in 8 16 SGB 1l gelten analog. Es werden nur Finanzierungen erfasst, die
die Betriebe/Bildungstrager erhalten; finanzielle Unterstitzungen, die direkt an die Jugendlichen
gehen, werden nicht bertcksichtigt.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Forderungsarten sind zulassig:

(0) keine Forderung (Uberwiegend betriebliche Finanzierung)

(1) Sonderprogramm des Bundes und der Lander (in der Regel fur ,,marktbenachteiligte* Ju-
gendliche)

(2) Forderung fur sozial benachteiligte bzw. Lernbeeintrachtigte sowie fur Auszubildende, de-
ren Berufsausbildungsverhaltnis im ersten Jahr der Ausbildung gelést wurde und die ihre
Ausbildung in einer aul3erbetrieblichen Einrichtung fortsetzen (auBerbetriebliche Ausbil-
dung flr sozial Benachteiligte bzw. Lernbeeintrachtigte)

Grundlage: SGB Il

(3) Forderung der Berufsausbildung fir Menschen mit Behinderungen (Ausbildung fur Men-

schen mit Behinderungen — Reha)

Grundlage: SGB Il
Die bisherige Auspragung (4) betriebsnahe Férderung (gesondert erfasst nur in Brandenburg)
entfallt ab dem Berichtsjahr 2021 und ist dann auch fur Brandenburg unter (1) Sonderprogramm
des Bundes und der Lander zu melden.
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Art der Zulassung zur Prufung
Begriff

Zur Prufung kann zugelassen werden, wer gemal § 43 Abs. 1 BBiG die Ausbildungszeit zurtickge-
legt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht spater als zwei Monate nach dem Prifungstermin en-
det (fristgemafe Zulassung).

Eine ,,vorzeitige” Zulassung ist dann gegeben, wenn Auszubildende aufgrund ihrer Leistungen
vor dem im Ausbildungsvertrag festgelegten Ausbildungsende zur Prifung zugelassen werden

(8 45 Abs. 1 BBIG).

Die zustandige Stelle kann im Ausnahmefall auch einem Antrag des Auszubildenden auf Verlan-
gerung der Ausbildungszeit zustimmen, um das Ausbildungsziel zu erreichen (8 8 Abs. 2 BBIG).
Dabei andert sich das vertraglich vereinbarte Ausbildungsende, die Zulassung zur Abschlusspri-
fung ist als ,fristgeman” zu erfassen. Fristgemaf bezieht sich also auf die im Ausbildungsvertrag
vereinbarte Frist.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Diese bezieht sich nur auf die erste Prifungsteilnahme (Abschlussprifung), nicht auf Wiederho-
lungsprifungen. Die Eintragung bleibt bei Wiederholungsprifungen unverandert.

Die Eintragung steht im engen Zusammenhang mit der Prufungsteilnahme und sollte méglichst
in demselben Kalenderjahr erfolgen, in dem die Prifung stattfindet (auch wenn Zulassung und
Prifung entsprechend zeitlich auseinanderfallen kbnnen).

Folgende Arten der Zulassung sind fir die Statistik zu melden:
(O) fristgeman
(1) vorzeitig
Die bisherige Auspragung (2) nach verlangerter Ausbildung entfallt ab dem Berichtsjahr 2021.

Ausbildungsbereich (Zustandigkeitsbereich)
Begriff

In der Berufsbildungsstatistik wird nach Zustandigkeitsbereichen unterschieden. MaRRgeblich fur
die Zuordnung zu den Zustandigkeitsbereichen ist in der Regel nicht der Ausbildungsbetrieb
(Ausnahme Handwerk), sondern die zustandige Stelle fur den Ausbildungsberuf.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Ausbildungsbereiche sind fir die Statistik zu melden:
(1) Industrie und Handel (einschliel3lich Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe)
(2) Handwerk
(3) Landwirtschaft
(4) offentlicher Dienst
(5) Freie Berufe
(6) Hauswirtschaft
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Ausbildungsintegrierendes duales Studium
Begriff

Unter ausbildungsintegrierendem dualem Studium sind ausschlielich duale Studiengénge zu
verstehen, bei denen zum einen eine Hochschule oder Berufsakademie besucht wird und zum
anderen gleichzeitig eine Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag nach Berufsbildungsgesetz
(BBiG) bzw. Handwerksordnung (HwO) stattfindet. Das ausbildungsintegrierende duale Studium
ist demnach eine Form der Berufsausbildung und wird in der jahrlichen Bundesstatistik erfasst
(8 88 Abs. 1 BBIG). Die Auszubildenden erlangen sowohl einen wissenschaftlichen Abschluss als
auch einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach BBIG bzw. HWO. Aulzerdem
sind die Studien- und Praxisphasen eng miteinander abgestimmt. FUr die Immatrikulation in die
entsprechenden Studiengénge ist in der Regel ein abgeschlossener Ausbildungsvertrag noétig.

Die Berufsbildungsstatistik erfasst ausschlief3lich duale Berufsausbildungen nach BBiG bzw.
HwO; als duale Studiengange werden entsprechend ausschlie3lich die ausbildungsintegrieren-
den Studiengéange erfasst.

Nicht zu erhebende (duale) Studienformen.

Nicht erfasst werden praxisintegrierende duale Studiengange. Bei diesen finden regelmafige
Praxisphasen in einem Unternehmen statt und es erfolgt der Besuch einer Hochschule bzw.
Berufsakademie. Im Gegensatz zum ausbildungsintegrierenden dualen Studium haben die Stu-
dierenden aber keinen Ausbildungsvertrag und es wird in der Regel kein Abschluss in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf nach BBiG bzw. HwO erlangt.

Ebenfalls nicht erfasst werden sogenannte ausbildungsbegleitende Studiengange. Hier liegt kein
duales Studium in dem oben beschriebenen Format vor. Zwar gibt es auch hier eine Kombina-
tion von Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag und Studium, aber keine formale VerknUp-
fung. Unter ausbildungsbegleitende Studiengéange fallen beispielsweise Konstellationen, in de-
nen Auszubildende neben Ihrer Ausbildung noch ein Fern- oder Abendstudium absolvieren.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(0) Kein ausbildungsintegrierendes duales Studium
(1) Ausbildungsintegrierendes duales Studium

Liegt die Information aus einem Vertrag mit Ausbildungsbeginn vor dem 01.01.2021 nicht vor, ist
,»0" zu melden.

Ausbildungsjahr (Berechnung, Erfassung entfallt)
Begriff

Das Ausbildungsjahr wird zum Zweck der Berufsbildungsstatistik Uber die Restdauer des Ausbil-
dungsvertrags definiert; gemeint ist hierbei die Dauer, die sich aus dem vertraglich vereinbarten
Ende des Ausbildungsverhaltnisses und dem aktuellen Berichtsjahr ergibt. Das Ausbildungsjahr

gibt nicht unbedingt den Stand der Ausbildung wieder.

Hinweise zur statistischen Erfassung
Das Ausbildungsjahr wird ab dem Berichtsjahr 2021 nicht mehr erfasst, sondern durch die Plau-
sibilitatsprufung berechnet. Dabei wird folgende Berechnungsmethode angewendet:

Restdauer in Monaten= Differenz Tage/30,4375
Wobei: Differenz Tage = Datum Ende — Stichdatum + 1
30,4375: Tagesanzahl je Monat fur ein durchschnittliches Jahr [(3 * 365 + 366) / (4 * 12)]
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Hinweise:

Datum Ende aus E14

Stichdatum

— bei vorzeitiger Lésung: Datum Ldsung aus E15,

— bei bestandener oder endgultig nicht bestandener Abschluss- oder Wiederholungspru-
fung (wenn nicht zugleich eine vorzeitige Vertragslosung vorliegt): Datum Abschlusspri-
fung bzw. Datum Wiederholungspriifung 1 oder 2 (der letzten absolvierten Prifung) ge-
malf E18, E20 oder E23,

— inallen anderen Fallen: 31.Dezember des Berichtsjahres

Das Ausbildungsjahr wird aufgrund der Restdauer folgendermal3en zugeordnet:

Dauer laut Ausbildungs- Ausbildungs- Ausbildungs- Ausbildungs-
Ausbildungs- jahr=1 jahr=2 jahr=3 jahr=4
ordnung
(Monate)
Restdauer Restdauer Restdauer Restdauer
12 immer
18 >=6 <6
24 >=12 <12
30 >=18 <18 UND >=6 <6
36 >=24 <24 UND >=12 <12
42 >=30 <30 UND >=18 <18 UND >=6 <6

Diese Zuordnung Uber die Restdauer kann (bei Verklrzungen nach 8§ 7 sowie § 8 BBiG) von den in
der Praxis der Berufsausbildung variierenden Zuordnungen abweichen.

Da bei Verkirzungen die Mdglichkeit besteht, einen neuen Ausbildungsvertrag in einem hdéheren
Ausbildungsjahr zu beginnen, kann die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrage gro-
Ber als die Zahl der Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr sein. Ist die vereinbarte Ausbil-
dungszeit langer als in der Ausbildungsordnung vorgesehen werden die Personen langer dem 1.
Ausbildungsjahr zugeordnet.

Ausbildungsvergiitung

Dieses Merkmal ist fur Berufsausbildungsvertrage mit Ausbildungsbeginn seit dem 1. Januar 2020
zu erheben.

Begriff

Die Ausbildungsvergitung ist die bei Abschluss des Berufsausbildungsvertrages vereinbarte mo-
natliche Bruttovergltung fur jedes Ausbildungsjahr.

Vertraglich vereinbarte Sachleistungen sind Teil der Ausbildungsvergitung, soweit sie nach

§ 17 Absatz 6 BBIG auf die Bruttovergitung angerechnet werden kdnnen. Angerechnet werden
kénnen die in § 2 Sozialversicherungsentgeltverordnung festgelegten Sachbezugswerte fur Ver-
pflegung, Unterkunft und Wohnung. Die Sachbezlige durfen nicht mehr als 75 Prozent der Brut-
tovergutung betragen.

Jahressonderleistungen sind nur dann Bestandteil der Ausbildungsvergttung, wenn diese ver-
traglich vereinbarte Gegenleistung fur geleistete Arbeit sind, monatlich ausgezahlt werden und
ohne Bedingung und unwiderruflich vereinbart wurden, d.h. z.B. nicht umsatzabhéangig sind. In-
sofern sind z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld nur dann Teil der Ausbildungsvergitung, wenn
diese monatlich ausgezahlt werden und ohne Bedingung vereinbart wurden.

—14—


https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2019/0501-0600/0559-19.html?nn=4732016&cms_topNr=559%2F19#top-559/19

Berufsbildungsstatistik — Begriffe und Erlauterungen

Statistische Erfassung

Die Ausbildungsvergutung ist fur Ausbildungsvertrage mit vertraglich vereinbartem Ausbildungs-
beginn ab 01.01.2020 zu erfassen.

Zu melden ist die monatliche Ausbildungsvergttung in vollen Euro fir jedes Ausbildungsjahr,
Betrége bis unter 0,50 Euro sind dabei abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurunden.

Zu erfassen ist die vertraglich vereinbarte Gesamtvergttung pro Monat insgesamt fir jedes Aus-
bildungsjahr, d.h. inkl. der nach § 17 Absatz 6 (Gesetz zur Modernisierung und Starkung der be-
ruflichen Bildung) vertraglich vereinbarten anrechenbaren Sachbezugswerte nach § 2 Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung fur Verpflegung, Unterkunft und Wohnung.

Auch bei Teilzeitberufsausbildungen ist die vertraglich vereinbarte Ausbildungsvergitung zu er-
fassen.

Die Ausbildungsvergutung ist fur jedes nach der Ausbildungsordnung vorgesehene Ausbildungs-
jahr zu erfassen, es sei denn, es liegt eine Verkirzung der Ausbildungsdauer vor. Dann ist die
Ausbildungsvergutung fur die vertraglich vereinbarten Ausbildungsjahre zu erfassen.

Sofern bei Uberwiegend 6ffentlich geférderten Berufsausbildungen dem Ausbildungsbetrieb
keine oder unvollstandige Informationen zur Ausbildungsvergutung vorliegen, weil die Ausbil-
dungsvergutung von Dritter Stelle an den bzw. die Auszubildenden ausgezahlt bzw. bezuschusst
werden, ist es zulassig keine bzw. unvollstandige Angaben zum Merkmal zu machen. Uber das
Merkmal ,,Art der Férderung bei Uberwiegend 6ffentlich, insbesondere aufgrund des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, geférderten Berufsausbildungsverhaltnissen* sind Uberwiegend 6ffent-
lich geférderten Berufsausbildungen identifizierbar. Anderungen der Ausbildungsvergitung
durch Anderung der Tarifvertrage nach Vertragsabschluss werden in der Berufsbildungsstatistik
nicht erfasst.

Ausbildungsverlauf
Hinweise zur statistischen Erfassung

Bei der zeitlichen Erfassung (Datum) der Merkmale vertraglicher Beginn der Ausbildung, Ende
der Ausbildung, vorzeitige Losung, Abschlussprifung und Wiederholungsprifung kénnen sich
Besonderheiten im Rahmen des Ausbildungsverlaufs ergeben.

a) Auszubildende l6sen ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig (d.h. vor der Abschlusspriifung), neh-
men aber dennoch an einer Abschlussprifung teil.

Diese Falle sind wie Personen mit bestehendem Ausbildungsvertrag unter Satzart 1 zur Berufs-
bildungsstatistik zu melden (nicht als Prifungsteilnehmende mit Externenzulassung zur Ab-
schlussprifung). In den Ergebnistabellen werden sie als Priifungsteilnahmen gezahlt, jedoch
nicht als Auszubildende (am 31.12.).

Zwar sind diese Jugendlichen keine Auszubildenden mehr, weil fur sie kein Ausbildungsverhalt-
nis am Stichtag der Erhebung besteht, laut Kommentar zu 8§ 35 BBIG erscheint es aber zweckma-
3ig und gerechtfertigt, dass sie dennoch im Verzeichnis der Ausbildungsverhaltnisse eingetragen
bleiben und erst nach der Ablegung der Abschlussprifung geldscht werden.

b) Auszubildende verlangern den Ausbildungsvertrag nach nicht bestandener Abschlussprifung
nicht und schlieRen auch keinen neuen Ausbildungsvertrag ab.

Auf Antrag kann nach nicht bestandener Abschlussprifung der Ausbildungsvertrag verlangert
werden. Wenn dies nicht der Fall ist bzw. nicht mdglich ist, werden diese Falle im Prufungsjahr
wie Jugendliche mit bestehendem Ausbildungsvertrag unter Satzart 1 zur Berufsbildungsstatistik
gemeldet, sie werden in den Ergebnistabellen nicht mehr als Auszubildende (am 31.12.) gezahlt.
In dem Berichtsjahr, in dem sie an einer Wiederholungsprifung teilnehmen, werden sie in den
Ergebnistabellen entsprechend als Teilnahmen an Wiederholungsprifungen gezéhit.

c¢) Auszubildende beenden oder I6sen ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig nach dem Nichtbeste-
hen der Abschlusspriifung und vor Ende der Ausbildung gemaR Vertrag und schlieRen einen
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neuen Vertrag bei einem neuen Ausbildungsbetrieb ab. In diesem neuen Ausbildungsverhaltnis
nehmen sie dann an einer Wiederholungsprufung teil.

In diesem Fall sind unter Satzart 1 zwei Datenséatze mit unterschiedlichen Datensatznummern zu
melden: Gemeldet und gezahlt wird im ersten Vertrag eine Abschlussprifung (nicht bestanden),
ggf. auch eine vorzeitige L6sung. Fur den neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag mit der vor
Ausbildungsbeginn abgelegten Abschlussprifung ist eine vorherige duale Berufsausbildung
(nicht erfolgreich beendet) zu melden. Die Abschlusspriifung aus dem ersten Vertrag wird nicht
gemeldet, nur die Wiederholungsprifung im aktuellen Vertrag. Im aktuellen Vertrag wird ledig-
lich die Teilnahme an einer Wiederholungsprifung im Berichtsjahr gezahlt, die im vorherigen
Ausbildungsverhéltnis nicht bestandene Abschlussprifung (auch wenn sie im gleichen Berichts-
jahr erfolgte) wird nur fiir den vorhergehenden, nicht jedoch fiir den neuen Vertrag gezahlt
(keine Doppelzadhlungen).

d) Auszubildende beenden ihre zweijdhrige Berufsausbildung erfolgreich und setzen diese in
einem aufbauenden Ausbildungsberuf fort (Anschlussvertrage).

Beide Ereignisse sind im Berichtsjahr zu melden, in dem sie erfolgen. Unter Satzart 1 sind zwei
Datensatze zu melden. Ein Datensatz fur den ersten Ausbildungsvertrag im zweijahrigen Ausbil-
dungsberuf mit bestandener Abschlussprifung. Den zweiten Datensatz fur den Ausbildungsver-
trag im Beruf, in dem die Ausbildung fortgefihrt bzw. die vorherige angerechnet wird. Es handelt
sich hier nicht um eine Verlangerung der Ausbildung, sondern um einen Anschlussvertrag, der
als neuer Ausbildungsvertrag zu erfassen ist. Fir den Anschlussvertrag sind diese Auszubilden-
den mit neuer Datensatznummer, neuem Beruf, neuem Datum des vertraglichen Beginns der
neuen Berufsausbildung und vorheriger dualer Berufsausbildung (erfolgreich beendet) zu mel-
den.

e) Von Beginn an sind fiir eine Ausbildung ein oder mehrere Betriebswechsel geplant (bislang
ausschlieB3lich in der Landwirtschaft; nicht gemeint ist Verbundausbildung)

In solchen Fallen ist beim jeweiligen Betriebswechsel weder eine vorzeitige Vertragslosung zu
melden, noch ein Neuabschluss (die Losungen waren nicht vorzeitig, sondern vorgesehen). Bei
solchen planmafigen Betriebswechseln, werden - selbst wenn mehrere Vertrage fir eine Ausbil-
dung abgeschlossen werden - die Ausbildungen wie EIN Ausbildungsvertrag gemeldet. Als ,,Da-
tum des vertraglichen Beginns der aktuellen Berufsausbildung® ist das Datum des

ersten Vertrages und als ,,Datum des Endes der aktuellen Berufsausbildung“ das voraussichtli-
che Enddatum des letzten Vertrages zu melden. Bei NICHT im Ausbildungsverlauf vorgesehenen
Vertragsloésungen und Neuabschliissen wie z.B. nicht geplanten Betriebswechseln, ist jeder Aus-
bildungsvertrag einzeln sowie jede vorzeitige Vertragslésung und jeder Neuabschluss zu melden.
In diesen Fallen wird jeder Vertrag mit dem jeweiligen vereinbarten Beginn- und Enddatum so-
wie den jeweiligen vorherigen Berufsausbildungen gemeldet.

Berufsbezeichnung (einschl. Fachrichtung)
Begriff

Die Berufskennziffern fir die in der Ausbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen wer-
den erfasst.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Fur die Ausbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen
achtstelligen Schlisselnummern zu verwenden. Die ersten funf Ziffern entsprechen der ,,Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KIdB 2010) der Bundesagentur flir Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfiigung gestellt und mindestens einmal jahrlich (im Herbst) aktualisiert.

—16 —



Berufsbildungsstatistik — Begriffe und Erlauterungen

Bei Berufen mit Fachrichtungen ist immer die jeweilige Fachrichtung anzugeben, auch wenn eine
Differenzierung der Ausbildung nach Fachrichtungen erst in einem spéateren Ausbildungsjahr er-
folgt.

Betriebsnummer der Ausbildungsstatte
Begriff

Die Betriebsnummer der Ausbildungsstatte gemal 8§ 18i Absatz 1 oder § 18k Absatz 1 Viertes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB 1V) ist fur die Anmeldung sozialversicherungspflichtig Beschaftigter
zur Sozialversicherung notwendig. Arbeitgeber sind mittels der Betriebsnummer fiir die Sozial-
versicherungstrager eindeutig identifizierbar.

Die Meldepflicht zur Sozialversicherung ist in § 28a SGB IV geregelt, die Vergabe der Betriebs-
nummer durch die Bundesagentur fur Arbeit in den 88 18i ff. SGB IV.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Die Betriebsnummer der Ausbildungsstéatte gemaR 8 18i Absatz 1 oder § 18k Absatz 1 Viertes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB 1V) ist eine achtstellige Nummer.

Es ist grundsatzlich die Betriebsnummer der Ausbildungsstéatte zu erfassen in der die bzw. der
Auszubildende ihre bzw. seine Ausbildung absolviert. Ist der/die Auszubildende in mehreren
Ausbildungsstatten mit unterschiedlichen Betriebsnummern oder in rechtlich unselbstéandigen
Betriebsstatten tatig, ist die Betriebsnummer der im Vertrag vereinbarten Ausbildungsstétte
maligebend.

Es steht ein Tool zur Validierung der Betriebsnummer zur Verfiigung.

Datum der Abschlussprifung
Begriff

Die Berufsbildungsstatistik erfasst das Datum der Abschlussprifung; bei gestreckten Abschluss-
prufungen wird das Datum des letzten Teils der Abschlussprifung erhoben.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Es darf nur das Datum der Abschlussprifung (1. Priafungsversuch) gemeldet werden. Bei Ver-
tragswechsel nach Abschlussprifung (nicht bestanden) wird die Abschlusspriifung des Vorver-
trags im Folgevertrag nicht gemeldet. > Ausbildungsverlauf, Abschnitt c)

Bei gestreckten Abschlussprifungen ist nur die letzte Priifung zu melden, nicht die vorhergehen-
den Teilprifungen. Das Datum von Wiederholungsprifungen wird an anderer Stelle erfasst. Das
Datum der Abschlussprifung bleibt bei der Teilnahme an Wiederholungsprifungen unverandert.
Wird die Prifung von einer anderen zustandigen Stelle abgenommen, als derjenigen, bei der
der/die Auszubildende im Ausbildungsverzeichnis gefuhrt wird, ist die Prifungsteilnahme und
der Priufungserfolg trotzdem von der Stelle zu melden, bei der der Ausbildungsvertrag eingetra-
gen ist.

Zu melden ist das vollstdndige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ*. Bei mehrtagigen Prifungen ist der
letzte Prifungstag als Meldedatum zu verwenden.

Datum des vertraglichen Beginns der aktuellen Berufsausbildung
Hinweise zur statistischen Erfassung

Anzugeben ist das Datum aus dem Ausbildungsvertrag (Datum, an dem das vertragliche Ausbil-
dungsverhdltnis beginnt, nicht das Datum des Vertragsabschlusses). Dieses Datum des Ausbil-
dungsbeginns bleibt wahrend der gesamten Ausbildung des jeweiligen Vertragsverhaltnisses un-
verandert.
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Liegen von Beginn an geplante Betriebswechsel (bislang ausschlie3lich in der Landwirtschaft;
nicht gemeint ist Verbundausbildung) vor, so sind die einzelnen Ausbildungsvertrage eines/ei-
ner Auszubildenden wie ein Vertrag zu melden. Als ,,Datum des vertraglichen Beginns der aktuel-
len Berufsausbildung” wird das Datum aus dem ersten Ausbildungsvertrag gemeldet. - Ausbil-
dungsverlauf, Abschnitt e)

Zu melden ist das vollstandige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ".

Datum des Endes der aktuellen Berufsausbildung

Begriff

Erhoben wird das vertraglich vereinbarte Ende des jeweiligen Berufsausbildungsverhaltnisses
und nicht das faktische Ende durch einen erfolgreichen Prifungsabschluss oder durch eine Ver-
tragsloésung.

Liegen von Beginn an geplante Betriebswechsel (bislang ausschlie3lich in der Landwirtschaft;
nicht gemeint ist Verbundausbildung) vor, so sind die einzelnen Ausbildungsvertrage eines/r
Auszubildenden wie ein Vertrag zu melden. Als ,Datum des Endes der aktuellen Berufsausbil-
dung” ist das voraussichtliche Enddatum des letzten Vertrages zu melden. = Ausbildungsverlauf,
Abschnitt e)

Hinweise zur statistischen Erfassung

Anzugeben ist das Enddatum aus dem Ausbildungsvertrag. Es wird in der Regel Uber die gesamte
Ausbildungsdauer des Vertrages unverandert gemeldet; auch bei vorzeitiger Prifungszulassung
im Ausbildungsverlauf. Einzige Ausnahme: wird ein Ausbildungsverhaltnis im Laufe der Ausbil-
dung verkirzt oder verlangert, dann wird die Angabe zum Ende der Ausbildung geédndert.

Eine Ausbildung kann im Ausnahmefall auch ohne Prifung oder vorzeitige Losung enden, wenn
das Datum des Ausbildungsendes gemaf Ausbildungsvertrag erreicht ist und das Ausbildungs-
verhaltnis nicht verlangert wurde: Der Ausbildungsvertrag ist ein befristeter Vertrag, der auto-
matisch endet, wenn kein neues Vertragsende vereinbart wird.

Die Differenz zwischen Ausbildungsbeginn und Ausbildungsende, d.h. die Dauer der Ausbildung,
sollte der vorgeschriebenen Dauer der Ausbildung laut berufsbezogener Ausbildungsverordnung
entsprechen, evtl. verlangert durch Teilzeitberufsausbildungen nach § 7a BBiG oder vermindert
um die ebenfalls gemeldete Verkiirzung der Ausbildung in Monaten oder (bei Anschlussvertra-
gen) durch Anrechnung einer zuvor abgeschlossenen zweijahrigen Berufsausbildung. Eine Ver-
kirzung kann bei Vertragsabschluss oder im Laufe der Ausbildung vereinbart werden, die An-
rechnung einer vorherigen abgeschlossenen zweijahrigen Berufsausbildung erfolgt bei Vertrags-
abschluss. Davon zu unterscheiden ist die ,,vorzeitige Zulassung zur Abschlussprifung” (s. Merk-
mal ,Art der Zulassung zur Abschlussprifung®).

Das Ausbildungsende verschiebt sich nach hinten, wenn der/die Auszubildende z.B. Elternzeit
nimmt oder Wehr- bzw. Zivildienst leistet (Kommentar zu § 8 BBiG). Wahrend dieser Zeit der Be-
urlaubung sind die Ausbildungsvertrage nicht zur Statistik zu melden. Wenn die Auszubildenden
die Ausbildung wieder aufnehmen, wird der Ausbildungsvertrag wieder gemeldet und das Datum
des Ausbildungsendes entsprechend geéndert.

Das Ausbildungsende verschiebt sich ebenfalls nach hinten, wenn die Ausbildungsdauer auf-
grund eines entsprechenden Antrags des/der Auszubildenden verlangert wird, z.B. wegen nicht
bestandener Abschlussprifung. In diesem Fall einer Verlangerung wird das gemeldete Enddatum
verandert.
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Im Fall einer vorzeitigen Losung oder einer vorzeitigen Prifungszulassung und bestandener Ab-
schlussprifung kann die Ausbildungszeit im jeweiligen Ausbildungsverhaltnis kiirzer ausfallen
als zunachst vertraglich vereinbart. In diesen Fallen wird das Enddatum nicht veréandert, das ur-
springlich vereinbarte Enddatum bleibt bestehen.

Zu melden ist das vollstandige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ".

Datum der vorzeitigen Losung des Ausbildungsvertrages
Begriff

Das Ausbildungsverhéltnis kann vor Ablauf der im Berufsausbildungsvertrag genannten Ausbil-
dungszeit geltst werden. Eine Form der vorzeitigen Losung eines Berufsausbildungsverhaltnis-
ses ist die Kiindigung von Ausbildungsvertragen. Das BBiG unterscheidet die Kiindigung wahrend
der Probezeit, die Kiindigung nach der Probezeit aus wichtigem Grund sowie die Kiindigung we-
gen Berufsaufgabe oder Berufswechsel des/der Auszubildenden (§ 22 BBIG). Jede Kiindigung
muss schriftlich erfolgen. Bei Kiindigungen nach Ablauf der Probezeit missen die Kiindigungs-
grinde angegeben werden. Weitere Formen der vorzeitigen Vertragslésung sind: Der Abschluss
einer Aufhebungsvereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen; das SchlieRen eines gerichtli-
chen Vergleichs, der eine Aufhebung zum Gegenstand hat; die Anfechtung eines Ausbildungsver-
trages; der Tod des/der Auszubildenden; die tatsachliche Beendigung wegen Fernbleibens oder
unterlassener Ausbildung. Folgende weiteren Félle sind mit vorzeitiger Vertragslosung zu mel-
den:

e Im Ausbildungsverlauf nicht vorgesehener Betriebswechsel

e Berufswechsel

e Sonstige vorzeitige Vertragslosungen ohne Kenntnisse tiber den Verbleib der Auszubilden-
den

Vorzeitig geldste Ausbildungsvertrage sind definiert als vor Ablauf der Ausbildungsdauer gel6ste
Ausbildungsvertréage.

Nicht gemeint ist die Beendigung durch Bestehen der Abschlusspriifung (8 21 (2) BBIG).

Nicht zu melden sind auBerdem Falle mit Neuvertrag aufgrund eines Betriebsiiberganges (neuer
Rechtstrager), Neuvertrage wegen einer Umfirmierung und im Ausbildungsverlauf vorgesehene
Betriebswechsel (bislang ausschlief3lich in der Landwirtschaft; nicht gemeint ist Verbundausbil-
dung).

Hinweise zur statistischen Erfassung
Das Datum der vorzeitigen Vertragslésung wird in dem Berichtsjahr gemeldet, innerhalb dessen

die Vertragslosung erfolgt (01.01. bis 31.12.).

Eine vorzeitige Losung wird au3erdem nur erfasst, wenn das Datum der Lésung nach dem Aus-
bildungsbeginn (d.h. die Ausbildung muss auch tatséachlich angetreten worden sein) und vor dem
Ausbildungsende (laut Ausbildungsvertrag) liegt. Ausbildungsvertrage, die vor Antritt der Ausbil-
dung gelost werden, werden nicht zur Berufsbildungsstatistik gemeldet.

Zu melden ist das vollstandige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ".

Datum der Wiederholungsprifungen (erste und zweite Wiederholungspri-
fung)
Begriff
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Die Abschlussprifung kann im Falle des Nichtbestehens zweimal wiederholt werden (8 37 BBiG
Abs. 1). Die Berufsbildungsstatistik erfasst jeweils das Datum der ersten bzw. zweiten Wiederho-
lungsprifung. Sofern gestreckte Abschlussprifungen vorliegen, wird jeweils der letzte Teil der
ersten bzw. zweiten Wiederholungsprifung erfasst.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Wird eine (zweite) Wiederholungsprifung gemeldet, muss auch eine vorhergehende Abschluss-
prufung bzw. erste Wiederholungsprifung angegeben werden, auch wenn deren Datum vor dem
Berichtsjahr liegt.

Ausnahme: wenn die Abschlussprifung in einem vorhergehenden Ausbildungsverhéltnis er-
folgte, wird sie im neuen Ausbildungsverhaltnis nicht gemeldet.

Bei jeder Prifungsteilnahme ist das Feld ,Prifungserfolg” anzupassen. Das Datum der Ab-
schlussprifung bzw. der ersten Wiederholungsprifung ist unverdndert zu melden.

Grundsatzlich ist der/die Auszubildende von der zustédndigen Stelle zu melden, bei der der Ver-
trag registriert ist, nicht von einer evtl. abweichenden prifenden Stelle.

Zu melden ist das vollstdndige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ*. Bei mehrtagigen Prifungen ist der
letzte Prifungstag als Meldedatum zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zu den Datumsangaben

Sofern fur Ausbildungsverhaltnisse mit Ausbildungsbeginn vor dem 01.01.2021 die genauen Da-
ten nicht bekannt sind, gilt folgende Alternativiésung:
— FuUr den Tag des Beginns der Berufsausbildung ist der 1. des Monats zu melden.
— Fur den Tag des Endes der Berufsausbildung sowie fur den Tag der vorzeitigen Auflésung
des Berufsausbildungsverhéltnisses ist der 28. des Monats zu melden.
— FuUr den Tag einer Prufung ist der 15. des Monats zu melden.

Geburtsjahr
Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJ)J)) zu melden.

Geschlecht
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(1) mannlich
(2) weiblich
(3) divers
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)

Fur Falle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veroffent-
licht werden kénnen, erfolgt fir die Vertffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsauspragun-
gen ,divers” und ,ohne Angabe“ zu den Kategorien ,mannlich* und ,weiblich” per Zufallsprinzip
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5).

Neu abgeschlossene Ausbildungsvertrage (Berechnung)
Begriff

Die neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrage umfassen alle auf der Grundlage von Angaben der
zustandigen Stellen in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse nach Berufsbildungs-
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gesetz oder Handwerksordnung eingetragenen Berufsausbildungsvertrage, bei denen das Ausbil-
dungsverhaltnis im Berichtsjahr (01.01. — 31.12.) begonnen hat und am 31.12. des Berichtsjahres
noch bestand.

Diese Definition 16st ab dem Berichtsjahr 2021 die seit dem Berichtsjahr 2007 gednderte Defini-
tion wieder ab (das Ausbildungsverhéltnis hat im Berichtsjahr begonnen und wurde nicht bis zum
31.12. des Berichtsjahres geldst).

Hinweise zur statistischen Erfassung

Ob es sich bei einem gemeldeten Vertrag um einen neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag
handelt, wird nicht explizit gemeldet, sondern von den Statistischen Amtern aus den Angaben
zum Datum des vertraglichen Beginns der Berufsausbildung ermittelt. > Datum des vertragli-
chen Beginns der aktuellen Berufsausbildung

Ort der Ausbildungsstatte
Begriff

Ausbildungsstatte ist die ortliche Einheit (Betrieb, Behdrde, Dienststelle, Landwirtschaftsbetrieb,
Praxis, Apotheke, Haushalt u.a.), die fir die Berufsausbildung verantwortlich ist und in der wéah-
rend des Berichtszeitraums tatsachlich ausgebildet wird. Ein Ausbildungsbetrieb kann mehrere
Ausbildungsstatten umfassen. In diesen Fallen ist als Ort der Ausbildungsstétte nicht die Zent-
rale anzugeben, sondern der tatsachlich ausbildende Betrieb vor Ort.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Der Ort der Ausbildungsstatte ist fur alle Ausbildungsverhéltnisse mit Beginn der Ausbildung ab
2023 oder vor 2021 zu melden. Er ist ebenfalls flr Ausbildungsverhéltnisse mit Beginn der Aus-
bildung in 2021 oder 2022 zu melden, fir die keine Betriebsnummer - Betriebsnummer der Aus-
bildungsstatte gemeldet werden kann.

Fur den Ort der Ausbildungsstéatte wird der achtstellige Amtliche Gemeindeschlissel (AGS) er-
fasst. Liegt die Ausbildungsstatte im Ausland, ist der AGS mit ,,99999999" zu erfassen.

Probezeit
Begriff

Die Probezeit zu Beginn des Berufsausbildungsverhaltnisses gibt beiden Vertragspartnern die
Moglichkeit, das Berufsausbildungsverhéltnis jederzeit ohne Angabe von Grinden und ohne Ein-
halten einer Kiindigungsfrist zu kiindigen (8 22 BBIG). In dieser Zeit hat der/die Ausbildende die
Pflicht, die Eignung des/der Auszubildenden fur den zu erlernenden Beruf zu prufen. Der/die
Auszubildende kann prifen, ob die begonnene Berufsausbildung seinen/ihren Interessen und
Fahigkeiten entspricht.

Die Probezeit muss in der Regel mindestens einen Monat und darf héchstens vier Monate betra-
gen (8 20 BBIG).

Hinweise zur statistischen Erfassung

Die Dauer der Probezeit ist zu melden; es wird die Zahl der Monate erfasst, wie sie im Ausbil-
dungsvertrag vereinbart wurde. Im Regelfall kbnnen 1 bis 4 Monate als Probezeit gemeldet wer-
den, dabei ist auf volle Monate aufzurunden.

In Ausnahmeféllen kann ein Ausbildungsvertrag ohne Probezeit neu abgeschlossen werden (zu
melden sind dann 0 Monate); dies ist z.B. dann mdglich, wenn die gleichen Parteien erneut einen
Ausbildungsvertrag abschlieRen, der zum vorherigen Ausbildungsverhaltnis in einem derart en-
gen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang steht, dass es sich fachlich um ein Ausbildungs-

—21 -



Berufsbildungsstatistik — Begriffe und Erlauterungen

verhdltnis handelt. Mglich ist ein Vertragsabschluss ohne Probezeit auch bei Neuvertragen auf-
grund von Betriebsibergangen. Eine Probezeit von 0 Monaten darf nur in Verbindung mit einer
vorherigen Berufsausbildung im dualen System gemeldet werden.

- Feststellungsverfahrensteilnahme und Ergéanzungsverfahrensteilnahme

Falls planmafig mehrere Ausbildungsbetriebe durchlaufen werden, ist die im Ausbildungsver-
trag des ersten Ausbildungsbetriebs vereinbarte Probezeit zu erfassen.

Prufungserfolg

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prufungserfolg. Es wird keine Note erfasst, lediglich Be-
stehen oder (endgultig) Nicht-Bestehen.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Hierunter ist das Ergebnis der jeweils letzten (aktuellsten) Prifung zu melden, d. h. die Eintra-
gung in diesem Feld kann sich bei den Wiederholungsprufungen andern.

Folgende Auspragungen sind zul&ssig:
(1) bestanden
(2) nicht bestanden
(3) endgultig nicht bestanden

»Endgultig nicht bestanden* kann erst im 2. Wiederholungsversuch (also im dritten Prifungsver-
such) resultieren.

Grundsatzlich ist die Prifung von der zustéandigen Stelle zu melden, bei der der Ausbildungsver-
trag
registriert ist, nicht von einer evtl. abweichenden prifenden Stelle.

Berufe mit Ruckfalloption:

Durch eine Novellierung des Berufsbildungsgesetzes kbnnen seit 2020 Auszubildende, die ihre
Abschlussprifung in einer drei- bzw. dreieinhalbjahrigen gestuften Berufsausbildung nicht be-
standen haben, beantragen, dass ihnen der Berufsabschluss im zweijahrigen Ausbildungsberuf
anerkannt wird (z.B. im Beruf ,,Koch/K6chin® und ,Fachkraft Kiiche®). Bei dreijahrigen Ausbil-
dungsberufen mit Ruckfalloption ist bei Nichtbestehen einer Abschlussprifung und Abschluss
im entsprechenden zweijahrigen Ausbildungsberuf aus Konsistenzgrinden der dreijahrige Beruf
zu melden. Beim Prifungserfolg soll ,,nicht bestanden* bzw. ggf. ,,endgtltig nicht bestanden* ge-
meldet werden.

Staatsangehorigkeit
Begriff

Als auslandische Auszubildende gelten alle Auszubildenden ohne deutsche Staatsangehoérigkeit
(nicht-deutsche oder staatenlose Auszubildende).

Die Angaben ,Staatenlos” und ,Ungeklarte Staatsangehdrigkeit” sind nur fir entsprechende Aus-
nahmefalle vorgesehen, ,,Ohne Angabe“ ist méglichst zu vermeiden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Die Staatsangehdrigkeit der Auszubildenden wird mit einer dreistelligen gemaf Leitdatei des
Statistischen Bundesamtes erfasst. Die Leitdatei wird im Internet zur Verfigung gestellt und
mindestens einmal jahrlich (im Herbst) aktualisiert.

= Falls zwei oder mehr Staatsangehdérigkeiten bei einer Person geliefert werden, ist zunachst
zu klaren, ob die deutsche Staatsangehorigkeit darunter ist. Im positiven Fall ist diese ein-
zutragen.
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= Falls nicht die deutsche, aber eine EU-Staatsangehdrigkeit vorhanden ist, so wird diese
eingetragen.

= Falls auch dies nicht zutrifft, wird als letztes Kriterium die Staatsangehoérigkeit eingetragen,
die als erstes angegeben wurde.

Das Kriterium des ersten Eintrags wird auch angewendet, wenn zwei EU-Staatsangehorigkeiten
geliefert werden. Grundsétzlich erfolgt die Entscheidung mit der Priorisierung der im Workflow
zuerst genannten Kriterien. Sobald ein Kriterium zutrifft, ist dieses anzuwenden. Dadurch ergibt
sich eine eindeutige Reihenfolge zur Entscheidungsfindung.

Teilzeitberufsausbildung
Begriff

Der Antrag (der Auszubildenden und Ausbildenden) auf Verkiirzung gemal 8§ 8 Abs. 1 Satz 2 BBIG
in der Fassung, wie sie bis zum 31. Dezember 2019 galt, kann sich bei berechtigtem Interesse
auch auf die Verkirzung der téaglichen oder wochentlichen Ausbildungszeit richten (Teilzeitbe-
rufsausbildung).

In der neuen Fassung des BBIiG mit Gultigkeit ab 1. Januar 2020 sind die Teilzeitberufsausbildung
und die Verkirzung der Gesamtdauer voneinander entkoppelt. Nach § 7a BBiG kann die Berufs-
ausbildung in Teilzeit durchgefuhrt werden. Die Verkiirzung der wochentlichen oder téaglichen
Arbeitszeit ist im Berufsausbildungsvertrag zu vereinbaren und darf nicht mehr als 50 Prozent
betragen. Nach Absatz 2 verlangert sich die Ausbildungszeit dementsprechend, allerdings maxi-
mal um das Eineinhalbfache der in der Ausbildungsordnung festgelegten Dauer (in Vollzeit).

Der Antrag auf Teilzeitberufsausbildung kann auch im Laufe der Ausbildung gestellt werden.
Auch in diesem Fall ist die Teilzeitberufsausbildung zu melden.

Zu melden sind auch ,, Teilzeitphasen®, die nicht Giber die gesamte Ausbildungsdauer gelten. Es
gilt der Stand zum 31.12

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(0) keine Verkirzung der taglichen oder wochentlichen Ausbildungszeit
(1) Teilzeitberufsausbildung (Verkirzung der taglichen oder wochentlichen Ausbildungszeit)

Unmittelbare und mittelbare Zugehdrigkeit der Ausbildungsstatte
zum Offentlichen Dienst
Begriff

Hiermit wird ein Merkmal der Ausbildungsstéatte und nicht des Berufs erfasst. Mit der Bereichs-
zugehdrigkeit des Ausbildungsberufs (Handwerk, Industrie und Handel, Offentlicher Dienst, Freie
Berufe etc.) wird zwar auch erfasst, ob es sich um einen Beruf des Offentlichen Dienstes handelt,
doch bilden Betriebe auch in ,bereichsfremden* Berufen aus. Letzteres fuhrt insbesondere zu
einer Untererfassung der Auszubildenden im Offentlichen Dienst. Deshalb wird auch die Zugeho-
rigkeit der Ausbildungsstatte zum Offentlichen Dienst erhoben.

Zum offentlichen Dienst gehoren insbesondere die Ausbildungsstatten von Bund, Landern und
Gemeinden/Gemeindeverbénden, die ihre Auszubildenden nach Tarifen des 6ffentlichen Diens-
tes bezahlen und nicht eine private Rechtsform, wie AG oder GmbH, aufweisen.

Zuordnung zum unmittelbaren und mittelbaren 6ffentlichen Dienst:
Zum unmittelbaren 6ffentlichen Dienst zahlen:
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— Amter

— Ministerien/Behdrden (z.B. Wehrbereichsverwaltungen)

— Gerichte

— sonstige rechtlich unselbstandige Einrichtungen des Bundes und der Lander sowie der
Gemeinden, Gemeindeverbande und Zweckverbénde.

Zum mittelbaren 6ffentlichen Dienst gehoéren:
— Bundesagentur fur Arbeit
— Deutsche Bundesbank
— Sozialversicherungstrager unter Aufsicht des Bundes bzw. der Lander
— rechtlich selbst&ndige Einrichtungen in 6ffentlich-rechtlicher Form (wie Kérperschaften,
Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts). Dazu z&hlen nicht solche in einer pri-
vaten Rechtsform, wie GmbH oder AG.

Sonstige rechtlich unselbstandige Einrichtungen oder rechtlich selbstéandige Einrichtungen der
offentlichen Hand kdnnen z.B. sein:

— Bibliotheken

— Theater, Opernhauser

— zoologische und botanische Garten

— Forschungsanstalten

— Musikschulen

— Altenheime

— Krankenhauser

— Universitaten/Fachhochschulen

— Gartnereien, Forstbetriebe, Gutshofe, Weinbaubetriebe,

— Versorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen,

— Kur- und Badebetriebe,
sofern sie keine private Rechtsform (wie GmbH oder AG) haben, und die Beschéaftigten nach den
Tarifvertragen des offentlichen Dienstes des Bundes, der Lander und der Gemeinden bezahlt wer-
den.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(0) keine Zugehdrigkeit der Ausbildungsstéatte zum 6ffentlichen Dienst
(1) Zugehorigkeit der Ausbildungsstatte zum 6ffentlichen Dienst

Vorbildung der Auszubildenden

Zur Vorbildung der Auszubildenden werden erfasst:
(a) der hochste allgemeinbildende Schulabschluss
(b) die vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder
beruflicher Grundbildung
(c) die berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium)

a) Hochster allgemeinbildender Schulabschluss
Begriff

Hierzu soll der hochste allgemeinbildende Schulabschluss angegeben werden, und zwar unab-
hangig von der Schulart (Hauptschule, Realschule, berufliche Schule usw.), an der er erworben
wurde. Dartiberhinausgehende Bildungsabschlisse, z.B. Hochschulstudium, sind nicht zu bertck-
sichtigen.

Ab dem Berichtsjahr 2025 sind die mit der Vereinbarung tiber die Schularten und Bildungsgénge
im Sekundarbereich | angepassten Schulabschlisse zu melden. Fur die amtliche Statistik werden
die Bezeichnungen der Schulabschliisse im Rahmen des Definitionenkatalog der KMK definiert.
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Nach diesem wird der friihere Hauptschulabschluss nun als ,Erster Schulabschluss* und der
frihere Realschul- oder ein vergleichbarer Abschluss als ,Mittlerer Schulabschluss® umbenannt.
Unter dem ,,Ersten Schulabschluss* ist somit kein beliebiger erster Abschluss zu melden, son-
dern nur der ,Erste Schulabschluss®, welcher im Sekundarbereich | erworben wird oder aner-
kannt wurde und somit einem ehemaligen Hauptschulabschluss entspricht.

Folgende Abschlisse sind zul&ssig:
(1) ohne Ersten Schulabschluss (frither: ohne Hauptschulabschluss)
(2) Erster Schulabschluss (friher: Hauptschulabschluss)
(3) Mittlerer Schulabschluss (friiher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss)
(4) Hochschul- und Fachhochschulreife
(5) im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schlisseln 1 — 4 zugeordnet werden
kann.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Falls bei Vertragsabschluss der allgemeinbildende Schulabschluss noch nicht feststeht, soll der
Abschluss spatestens zum Beginn der Ausbildung erfasst werden.

Im Ausland erworbene Abschlisse sollen i.d.R. einer der Abschlussarten (1) bis (4) zugeordnet
werden. Nur fur die im Ausland erworbenen Abschlisse, fur die keine Zuordnung maglich ist,
kann die Kategorie (5) gemeldet werden. Ansonsten sind keine fehlenden Angaben zulassig.

b) Vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung o-
der beruflicher Grundbildung
Begriff

Hier sind nur abgeschlossene berufsvorbereitende Qualifizierungen (von mindestens 6 Monaten
Dauer) anzugeben. Unterschieden werden:
— betriebliche QualifizierungsmafRnahme
(Einstiegsqualifizierung (EQ), Qualifizierungsbaustein, Betriebspraktika)
— Berufsvorbereitungsmalinahme (BvB nach SGB Il und weitere regionale MalRhahmen)
— schulisches Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
— schulisches Berufsgrundbildungsjahr (BG)),
damit ist nicht das BGJ in kooperativer Form (Teilzeit) gemeint
— Berufsfachschule ohne vollqualifizierenden Berufsabschluss (z.B. Nachholen von allge-
meinbildenden Schulabschlissen);
nur fir Brandenburg: einschl. kooperatives Modell

Hinweise zur statistischen Erfassung

Erfasst wird:
(1) Vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder beruflicher
Grundbildung (neu ab 2021)
(2) Teilnahme an betrieblicher QualifizierungsmaRnahme
(3) Teilnahme an Berufsvorbereitungsmafnahme
(4) Teilnahme an schulischem Berufsvorbereitungsjahr
(5) Teilnahme an schulischem Berufsgrundbildungsjahr
(6) Besuch einer Berufsfachschule ohne vollqualifizierenden Berufsabschluss

Mehrfachnennungen je Ausbildungsvertrag sind zulassig.
Zulassig ist jeweils:

(0) nein

1) ja
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Technische Anderung der Erfassung ab dem Berichtsjahr 2021:

Um die Datenlieferungen zu vereinfachen, wurde das zusétzliche, globale Feld ,,Vorausgegan-
gene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder beruflicher Grundbildung
(Nein/Ja)" vorangestellt.

Dieses Feld ist in jedem Fall zu beantworten. Wenn eine Teilnahme an berufsvorbereitender
Qualifizierung und/oder beruflicher Grundbildung vorliegen, ist dieses Feld mit ,,ja* zu beant-
worten und es ist mindestens ein weiteres Datensatzfeld zu diesem Merkmal mit ,,ja* zu beant-
worten.

Wenn keine Teilnahme vorliegt, ist das Feld mit ,,nein“ zu beantworten, die weiteren Datensatz-
felder bleiben leer und werden automatisch auf ,,nein“ gesetzt.

c) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Stu-

dium)

Begriff

Hier sind nur Berufsausbildungsgange (keine Berufsvorbereitung) sowie Studiengange einzube-

ziehen, die vor Beginn des aktuellen Ausbildungsverhéltnisses erfolgten. Unterschieden werden:
— Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO)

— Schulische Berufsausbildung (vollqualifizierender Berufsabschluss)
— Studium.

Vorherige Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) erfolgreich beendet
kommt z.B. bei Anschlussvertragen oder Mehrfachausbildungen vor. Nicht erfolgreich beendet
z.B. auch bei erneutem Abschluss eines dualen Ausbildungsvertrages (BBiG/HwO) nach einer
vorzeitigen Vertragslosung im dualen System (BBiG/HwO). Nicht erfolgreich beendet umfasst
nicht nur Beendigung nach nicht bestandener Prifung, sondern auch Beendigung ohne Prifung
(z.B. Losung und neuer Vertrag wegen Umfirmierung).

Vorherige vollqualifizierende schulische Berufsausbildung umfasst die Berufsausbildung im so-
genannten ,.Schulberufssystem®. Es kann sich hierbei auch um duale Berufsausbildungen bzw.
schulische Berufsausbildungen mit betrieblichen Komponenten handeln (Kombination von
Schule und betrieblicher Ausbildung), allerdings nur solche, die nicht nach BBiG bzw. HWO gere-
gelt sind (z.B. Pflegeausbildung).

Unter vorheriges Studium fallen sowohl Studiengéange an Universitaten und Fachhochschulen als
auch (duale) Studiengange an Berufsakademien. Handelt es sich um duale Studiengange mit
Ausbildungsvertrag im dualen System (BBiG/HwO), so sind hierzu sowohl die Vorbildung ,vorhe-
rige duale Berufsausbildung“ als auch ein ,vorheriges duales Studium* zu melden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Vorherige Berufsausbildungen missen auch dann gemeldet werden, wenn keine Verkirzung bzw.
Anrechnung erfolgt.

MaRgeblich fur die Einordnung von (dualen) Studiengangen sind die zu erreichenden Abschlisse.
Wenn die Vorbildung ein (nicht beendetes) ausbildungsintegrierendes duales Studium umfasst,
ist dies sowohl unter Berufsausbildung als auch unter Studium zu erfassen, da in diesem Fall beide
Abschliisse erlangt bzw. angestrebt wurden. Fuhrt ein duales Studium ausschlie3lich zu einem
Hochschulabschluss, ist auch nur dieser in die Vorbildung einzubeziehen.

Erfasst wird:

(1) Vorherige Berufsausbildung / vorheriges Studium (neu ab 2021)
(2) Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO), erfolgreich beendet
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(3) Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO), nicht erfolgreich beendet

(4) Schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss), erfolgreich beendet

(5) Schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss), nicht erfolgreich be-
endet (neu ab 2021)

(6) Studium, erfolgreich beendet (neu ab 2021)

(7) Studium, nicht erfolgreich beendet (neu ab 2021)

Mehrfachnennungen je Ausbildungsvertrag sind zulassig.
Zulassig ist jeweils:

(0) nein

(1) ja

Technische Anderung der Erfassung ab dem Berichtsjahr 2021:

Um die Datenlieferungen zu vereinfachen, wurde das zusétzliche, globale Feld ,,Vorherige Be-
rufsausbildung / vorheriges Studium (Nein/Ja)* vorangestellt. Dieses Feld ist in jedem Fall zu
beantworten.

Wenn eine vorherige Berufsausbildung und/oder ein vorheriges Studium vorliegen, ist dieses
Feld mit ,ja"“ zu beantworten und es ist mindestens ein weiteres Datensatzfeld zu diesem Merk-
mal mit ,ja“ zu beantworten.

Wenn keine Vorbildung vorliegt, ist das Feld mit ,,nein“ zu beantworten, die weiteren Datensatz-
felder bleiben leer und werden automatisch auf ,,nein“ gesetzt.

Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebs

Begriff

Der Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebs wird gemaR der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige WZ 2008 des Statistischen Bundesamtes erfasst. Falls mehrere Wirtschaftszweige betrof-
fen sein sollten, ist der Ausbildungsbetrieb nach dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tatigkeit
zuzuordnen.

Hilfe zur Ermittlung des Wirtschaftszweigs:
http://w3gewan.bayern.de/klassifikationen/klassw08/wz0801.htm

Hinweise zur statistischen Erfassung

Der Wirtschaftszweig ist fur alle Ausbildungsverhaltnisse mit Beginn der Ausbildung ab 2023 o-
der vor 2021 zu melden. Er ist ebenfalls fur Ausbildungsverhaltnisse mit Beginn der Ausbildung
in 2021 oder 2022 zu melden, fir die keine Betriebsnummer - Betriebsnummer der Ausbil-
dungsstatte gemeldet werden kann.

Erfasst wird die zweistellige Wirtschaftszweignummer nach der Klassifikation WZ 2008 des Sta-
tistischen Bundesamtes. Fur die Meldung sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesam-
tes enthaltenen Schlisselnummern zu verwenden. Die Leitdatei wird im Internet zur Verfiigung
gestellt und mindestens einmal jahrlich (im Herbst) aktualisiert.

Der Wirtschaftszweig kann nicht anhand des Ausbildungsberufs verschlisselt werden. Ein ein-
deutiger Zusammenhang zwischen Beruf und Wirtschaftszweig ist nur in Ausnahmefallen gege-
ben.

Der Gewerkeschlussel (Handwerk) kann nicht an Stelle des Wirtschaftszweiges eingetragen wer-
den. Er eignet sich nicht fur die Zuordnung der wirtschaftlichen Tatigkeit, da er sich grundsatz-
lich von der Wirtschaftszweigsystematik unterscheidet. Es ist auch kein Umsteigeschlissel mog-
lich, da bei den Gewerken nicht — wie bei der Wirtschaftszweigsystematik — zwischen Produktion
und Handel unterschieden wird.
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Wohnort des Auszubildenden bei Vertragsabschluss

Hinweise zur statistischen Erfassung
Der amtliche Gemeindeschlissel wird als 8-stellige Zahl erfasst. Es ist der amtliche Gemeinde-
schlussel des Wohnortes des bzw. der Auszubildenden bei Vertragsabschluss zu erfassen. Liegt

der Wohnort der Auszubildenden bei Vertragsabschluss im Ausland, ist der amtliche Gemeinde-
schlussel mit ,,99999999* zu erfassen.
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ll. Sonstige Prufungsteilnahme/Fortbildungen (Satzart 2)

Erhebungsmerkmale und Merkmalsauspragungen

Eine tabellarische Ubersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik Diese ist den Begriffen und Erlaute-
rungen als Anhang beigefugt.

Art der Prifung
Begriff

Unter den sonstigen Prufungsteilnahmen erfasst die Berufsausbildungsstatistik
— Teilnahmen an Abschlussprifungen mit Externenzulassung

- IL1 Teilnahmen an Abschlusspriifungen mit Externenzulassung

— Teilnahmen an Fortbildungsprifungen - Teilnahmen an Fortbildungsprifungen

— Teilnahmen an Umschulungsprifungen - Teilnahmen an Umschulungsprifungen

— Teilnahmen an Ausbildereignungsprifungen - Teilnahmen an Ausbildereignungsprifun-
gen

Feststellungs- und Erganzungsverfahren werden unter ,Art des Verfahrens* erfasst. > Teilnah-
men an Feststellungs- und Erganzungsverfahren

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Schlussel werden fir die unterschiedlichen sonstigen Prufungsteilnehmenden verwen-
det:
(11) Teilnahmen an Abschlussprifungen mit Externenzulassung mit abgeschlossenem schuli-
schem Bildungsgang § 43 Abs. 2 BBIG
(12) Teilnahmen an Abschlussprifungen mit Externenzulassung aufgrund von Berufserfahrung
geman § 45 Abs. 2 BBIG
(13) Teilnahmen an Abschlussprifung mit Externenzulassung aufgrund eines Feststellungsver-
fahrens mit dem Ergebnis vollstandige Vergleichbarkeit (8 45 Abs. 3 BBIG)
(20) Teilnahmen an Fortbildungsprifungen (Kapitel 2 BBiG)
(30) Teilnahmen an Umschulungsprifungen (Kapitel 3 BBiG)
(40) Teilnahmen an Ausbildereignungsprtfungen (8 30 BBIG, Ausbilder-Eignungsverordnung)

Ein Datensatz fur Prifungsteilnahmen ist dann zu melden, wenn:
— Personen im Berichtszeitraum an einer der o.a. Prifungen/Wiederholungsprifungen
teilgenommen haben. Gezahlt werden Prufungsfalle, d.h. ein Teilnehmer/eine Teilneh-
merin kann mit mehreren Datensatzen gemeldet werden.

Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr.
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II.I Teilnahmen an Abschlussprifungen mit Externenzulassung

Teilnahmen an Abschlussprifungen mit Externenzulassung
Begriff

Neben den Abschlussprifungen der Auszubildenden erfasst die Berufsbildungsstatistik auch Ex-
ternenzulassungen zu Abschlussprifungen. Dazu werden folgende Félle gezahilt:

(11) Absolventen/Absolventinnen eines Bildungsgangs in einer berufsbildenden Schule oder
einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht (§ 43 Abs. 2 BBIG).

(12) Personen, die nachweisen, dass sie mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als
Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tatig gewesen sind, in dem die Prifung
abgelegt werden soll (8 45 Abs. 2 BBiG). Dazu gehdren auch Soldaten/Soldatinnen auf
Zeit und ehemalige Soldaten/Soldatinnen, wenn das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass der Bewerber/die Bewerberin
berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten erworben hat, welche die Zulassung
zur Prufung rechtfertigen (8 45 Abs. 3 BBIG).

(13) Personen, die nachweisen, dass sie zuvor ein Feststellungsverfahren mit dem Ergebnis
der vollstandigen Vergleichbarkeit der beruflichen Qualifikation gemaR § 45 Absatz 3
BBiG durchlaufen haben.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Grundsatzlich sind Teilnahmen an Abschlussprifungen mit Externenzulassung von der Kam-
mer/zustandigen Stelle zu melden, die die Prifung abnimmt.

Berufsbezeichnung (einschl. Fachrichtung)
Begriff

Die Berufskennziffern fur die in der Ausbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen wer-
den erfasst.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Fur die Ausbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen
achtstelligen Schlisselnummern zu verwenden. Die ersten funf Ziffern entsprechen der ,,Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KIdB 2010) der Bundesagentur flir Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfiigung gestellt und mindestens einmal jahrlich (im Herbst) aktualisiert.

Bei Berufen mit Fachrichtungen ist immer die jeweilige Fachrichtung anzugeben.

Geburtsjahr
Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJ))) zu melden.
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Geschlecht
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(1) mannlich
(2) weiblich
(3) divers
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)

Fur Falle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veroffent-
licht werden kénnen, erfolgt fir die Vertffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsauspragun-
gen ,divers” und ,,ohne Angabe“ zu den Kategorien ,mannlich* und ,weiblich” per Zufallsprinzip
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5).

Prufungserfolg
Begriff

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prifungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prifun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Auspréagungen sind zul&ssig:
(1) bestanden
(2) nicht bestanden
(3) endgdltig nicht bestanden

Vorbildung der Teilnehmenden mit Externenzulassung zur Abschlusspru-
fung
Begriff

Zur Vorbildung der Teilnehmenden mit Externenzulassung zur Abschlussprifung werden erfasst:
(a) der hochste allgemeinbildende Schulabschluss
(b) die berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium)

a) Hochster allgemeinbildender Schulabschluss
Begriff

Hierzu soll der hochste allgemeinbildende Schulabschluss angegeben werden, und zwar unab-
hangig von der Schulart (Hauptschule, Realschule, berufliche Schule usw.), an der er erworben
wurde. Dartiberhinausgehende Bildungsabschlisse, z.B. Hochschulstudium, sind nicht zu bertck-
sichtigen.

Ab dem Berichtsjahr 2025 sind die mit der Vereinbarung tiber die Schularten und Bildungsgénge
im Sekundarbereich | angepassten Schulabschlisse zu melden.

Fur die amtliche Statistik werden die Bezeichnungen der Schulabschlisse im Rahmen des Defini-
tionenkatalog der KMK definiert. Nach diesem wird der frihere Hauptschulabschluss nun als
sErster Schulabschluss®, der friihere Realschul- oder ein vergleichbarer Abschluss als ,,Mittlerer
Schulabschluss* sowie die Hochschul- oder Fachhochschulreife als ,,Allgemeine Hochschul-
/Fachhochschulreife” umbenannt. Unter dem ,Ersten Schulabschluss® ist somit kein beliebiger
erster Abschluss zu melden, sondern nur der ,,Erste Schulabschluss®, welcher im Sekundarbe-
reich | erworben wird oder anerkannt wurde und somit einem ehemaligen Hauptschulabschluss
entspricht.

Folgende Abschlisse sind zul&ssig:
(1) ohne Ersten Schulabschluss (friiher: ohne Hauptschulabschluss)
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(2) Erster Schulabschluss (friher: Hauptschulabschluss)

(3) Mittlerer Schulabschluss (friiher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss)

(4) Hochschul- und Fachhochschulreife

(5) im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schlisseln 1 — 4 zugeordnet werden
kann.

b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Stu-
dium)
Begriff
Hier sind nur Berufsausbildungsgange (keine Berufsvorbereitung) sowie Studiengange einzube-
ziehen. Unterschieden werden:

— Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO)

— Schulische Berufsausbildung (vollqualifizierender Berufsabschluss)
— Studium.

Vorherige Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) erfolgreich beendet
kommt z.B. bei Anschlussvertragen oder Mehrfachausbildungen vor.

Vorherige vollqualifizierende schulische Berufsausbildung umfasst die Berufsausbildung im so-
genannten ,.Schulberufssystem®. Es kann sich hierbei auch um duale Berufsausbildungen bzw.
schulische Berufsausbildungen mit betrieblichen Komponenten handeln (Kombination von
Schule und betrieblicher Ausbildung), allerdings nur solche, die nicht nach BBiG bzw. HWO gere-
gelt sind (z.B. Pflegeausbildung).

Unter vorheriges Studium fallen sowohl Studiengéange an Universitaten und Fachhochschulen als
auch (duale) Studiengange an Berufsakademien. Handelt es sich um duale Studiengange mit
Ausbildungsvertrag im dualen System (BBiG/HwO), so sind hierzu sowohl die Vorbildung ,,abge-
schlossene duale Berufsausbildung“ als auch ein ,,abgeschlossenes Studium“ zu melden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

MaRgeblich fur die Einordnung von (dualen) Studiengangen sind die zu erreichenden Ab-
schlisse. Wenn die Vorbildung ein abgeschlossenes ausbildungsintegrierendes duales Studium
umfasst, ist dies sowohl unter Berufsausbildung als auch unter Studium zu erfassen, da in die-
sem Fall beide Abschlisse erlangt wurden. Fihrt ein duales Studium ausschlief3lich zu einem
Hochschulabschluss, ist auch nur dieser in die Vorbildung einzubeziehen.

Erfasst wird:
e Abgeschlossene duale Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO)
e Abgeschlossene schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss)
e Abgeschlossenes Studium

Mehrfachnennungen je Prifungsteilnahme sind zulassig.
Zulassig ist jeweils:

(0) nein

(1) ja
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Wiederholungsprtfung

Begriff

Erfasst wird, ob es sich bei der Prifung um eine Wiederholungsprifung handelt.
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zulassig ist:

(0) keine Wiederholungsprifung
(1) Wiederholungspriufung
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[I.Il Teilnahmen an Fortbildungsprifungen

Teilnahmen an Fortbildungsprifungen
Begriff

Fortbildungsprifungen sind nach 8§ 56 BBiG geregelt. Fortbildungen sind eine besondere Form
der beruflichen Weiterbildung (Erwachsenenbildung). Sie baut auf einer beruflichen (Erst-)Aus-
bildung auf, erweitert das Fachwissen und fuhrt zu einer neuen Berufsbezeichnung. Zu den Fort-
bildungsprtfungen zahlen sowohl Prifungen in Fortbildungsberufen mit bundeseinheitlicher
Fortbildungsordnung (8 53 BBiG) als auch nach Fortbildungsregelungen der zustandigen Stellen
(8 54 BBIG).

Zu den Fortbildungsprifungen zahlen auch die Meisterprtfungen. Da die Ausbildereignungspri-
fung als Teil der Meisterprifung abgelegt werden kann, sind diese in solchen Fallen sowohl als
Ausbildereignungspriufungen, als auch als ,Fortbildungs-/Meisterprifungen® zu melden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Wenn die Fortbildungsprifung aus mehreren Teilen (z. B. Kursen) besteht, werden die Teilneh-
menden nur dann statistisch erfasst und nachgewiesen, wenn sie sich in der letzten Stufe befin-
den, die nach erfolgreichem Abschluss eine neue Berufsbezeichnung zulasst. Gezahlt werden
aber auch die Teilnehmenden, die nicht erfolgreich bestanden haben, sofern keine Wiederho-
lungsmoglichkeit mehr besteht. Fortbildungsprifungen sind auch dann zu melden, wenn in der
Fortbildungsordnung/-regelung nicht auf das BBiG Bezug genommen wird.

Grundsatzlich sind Fortbildungsprufungen von der Kammer/zustandigen Stelle zu melden, die
die Prafung abnimmt. Werden Teilnehmende aus mehreren Bundeslandern oder anderen Kam-
merbezirken geprft, so ist immer Bundesland und Kammerbezirk der prifenden Kammer zu
verschlisseln, unabhéngig von der Herkunft der Prifungsteilnehmenden.

Berufsbezeichnung
Begriff

Die Berufskennziffern fur die in der Fortbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen
(neue Berufsbezeichnung, die nach erfolgreichem Abschluss gefuhrt wird) werden erfasst.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Fur die Fortbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen
achtstelligen Schlisselnummern zu verwenden. Die ersten funf Ziffern entsprechen der ,,Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KIdB 2010) der Bundesagentur ftir Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfiigung gestellt und mindestens einmal jahrlich (im Herbst) aktualisiert.

Geburtsjahr
Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJ))) zu melden.

Geschlecht
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(1) méannlich
(2) weiblich
(3) divers
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)
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Fur Falle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veroffent-
licht werden kdnnen, erfolgt fir die Ver6ffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsauspragun-
gen ,divers” und ,,ohne Angabe“ zu den Kategorien ,mannlich* und ,weiblich” per Zufallsprinzip
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5).

Prufungserfolg

Begriff

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Priufungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prifun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Auspragungen sind zul&ssig:
(1) bestanden
(2) nicht bestanden

Wiederholungsprifung
Begriff

Erfasst wird, ob es sich bei der Prifung um eine Wiederholungsprifung handelt.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zulassig ist:
(0) keine Wiederholungsprifung
(1) Wiederholungsprifung

— 35—



Berufsbildungsstatistik — Begriffe und Erlauterungen
[1.111 Teilnahmen an Umschulungsprifungen

Teilnahmen an Umschulungsprtfungen
Begriff

Umschulungsprifungen (8 62 BBiG) dienen zum Nachweis von Kenntnissen und Fertigkeiten, die
durch eine berufliche Umschulung erworben wurden. Aufgabe der beruflichen Umschulung ist
es, durch geeignete MaRnahmen die berufliche Neuorientierung der Berufstatigen zu fordern
und damit zu einer anderen beruflichen Tatigkeit zu befahigen. Malinahmen der beruflichen Um-
schulung mussen daher nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen der be-
ruflichen Erwachsenenbildung entsprechen.

Durch UmschulungsmaRnahmen soll Erwachsenen der Ubergang in eine andere geeignete beruf-
liche Tatigkeit erméglicht werden. Erwachsene kénnen auf diese Weise Uberhaupt eine oder eine
andere qualifizierte Berufsausbildung erreichen, z. B. wenn im erlernten Beruf die Beschafti-
gungschancen gering sind. Umschulungen spielen auch im Rahmen der beruflichen Rehabilita-
tion eine groRe Rolle, wenn Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen aufgrund von Unfallfolgen oder
Krankheiten ihren bisherigen Beruf nicht mehr austiben kénnen.

Die Bundesagentur fur Arbeit fordert Teilnehmende an UmschulungsmafRnahmen. Umsch-
ler/Umschulerinnen kénnen sowohl in Betrieben als auch in entsprechenden Férdereinrichtun-
gen ausgebildet werden.

Umschulungsprifungen werden von den zustandigen Stellen in anerkannten Ausbildungsberu-
fen oder in anderen Berufen durchgefiihrt. Die Prifungsordnungen fur die Umschulungsprifun-
gen, die nicht in anerkannten Ausbildungsberufen erfolgen, werden entweder Uber Umschu-
lungsverordnungen des Bundes oder von den zustandigen Stellen selbst erlassen.

Berufsbezeichnung
Begriff

Die Berufskennziffern fur die in der Ausbildungs- oder Umschulungsordnung festgelegten Be-
rufsbezeichnungen werden erfasst.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Fir die Ausbildungs-/Umschulungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesam-
tes enthaltenen achtstelligen Schliisselnummern zu verwenden. Die ersten funf Ziffern entspre-
chen der ,Klassifizierung der Berufe 2010* (KIdB 2010) der Bundesagentur fiir Arbeit. Die Leitda-
tei wird im Internet zur Verfiigung gestellt und mindestens einmal jahrlich (im Herbst) aktuali-
siert.

Geburtsjahr
Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJ))) zu melden.

Geschlecht
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(1) méannlich
(2) weiblich
(3) divers
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)
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Fur Falle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veroffent-
licht werden kdnnen, erfolgt fir die Ver6ffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsauspragun-
gen ,divers” und ,,ohne Angabe“ zu den Kategorien ,mannlich* und ,weiblich” per Zufallsprinzip
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5).

Prufungserfolg

Begriff

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prifungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prifun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Auspragungen sind zul&ssig:
(1) bestanden
(2) nicht bestanden
(3) endgultig nicht bestanden

Wiederholungsprifung
Begriff

Erfasst wird, ob es sich bei der Prifung um eine Wiederholungsprifung handelt.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zulassig ist:
(0) keine Wiederholungsprifung
(1) Wiederholungsprifung
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[1.IV Teilnahmen an Ausbildereignungsprifungen

Teilnahmen an Ausbildereignungsprifungen

Begriff

Ausbildereignungspriufungen dienen zum Nachweis der fachlichen Eignung fur die Tatigkeit als
Ausbilder/Ausbilderin. Die Anforderungen zum Nachweis der berufs- und arbeitspadagogischen
Kenntnisse sowie die Prufungsbedingungen fir die Ausbildereignungsprifung und Geltungsbe-
reiche sind in der Ausbildereignungsverordnung (BGBI. | S. 88 vom 21. Januar 2009) geregelt.
Da die Ausbildereignungsprifung als Teil der Meisterprifung abgelegt werden kann, sind diese

in solchen Fallen sowohl als Ausbildereignungspriufungen, als auch als ,Fortbildungs-/Meister-
prufungen” zu melden.

Berufsbezeichnung
Hinweise zur statistischen Erfassung

FUr Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildereignungsprifungen wird kein Schlussel erfasst,
das entsprechende Eingabefeld bleibt leer.

Geburtsjahr
Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJ))) zu melden.

Geschlecht
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(1) mannlich
(2) weiblich
(3) divers
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)

Fur Falle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veroffent-
licht werden kdnnen, erfolgt fir die Vertffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsauspragun-
gen ,divers” und ,,ohne Angabe“ zu den Kategorien ,mannlich* und ,weiblich” per Zufallsprinzip
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5).

Prufungserfolg

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prifungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prifun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Auspragungen sind zulassig:
(1) bestanden
(2) nicht bestanden
(3) endgultig nicht bestanden
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Wiederholungsprtfung
Erfasst wird, ob es sich bei der Prifung um eine Wiederholungsprifung handelt.

Hinweise zur statistischen Erfassung
Zulassig ist:

(0) keine Wiederholungsprifung

(1) Wiederholungsprufung
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l1l. Ausbilder/Ausbilderinnen (Satzart 3)

Erhebungsmerkmale und Merkmalsauspragungen

Eine tabellarische Ubersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik. Diese ist den Begriffen und Erlaute-
rungen als Anhang beigefugt.

Ausbilder/Ausbilderinnen
Begriff

Auszubildende darf gemaf § 28 Abs. 1 BBIG nur einstellen, wer personlich geeignet ist.
Auszubildende darf nur ausbilden, wer persdnlich und fachlich geeignet ist.

Wer als Ausbilder/Ausbilderin von der Kammer/zustéandigen Stelle gemeldet wird, hangt davon ab,
welche Ausbilder/Ausbilderinnen der/die Ausbildende dorthin angezeigt hat. Pro Ausbildungsbe-
trieb/Praxis reicht die Meldung eines Ausbilders/einer Ausbilderin, wenn er/sie fir alle gemelde-
ten Ausbildungen die fachliche Eignung hat. Es muss also nicht jedem Auszubildenden/jeder Aus-
zubildenden jeweils ein bestimmter Ausbilder/eine Ausbilderin zugeordnet werden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Ein Datensatz fur Ausbilder/Ausbilderinnen ist dann zu melden, wenn:
— Ausbilder/Ausbilderinnen im Berichtszeitraum tatsachlich ausgebildet haben

Nicht zu melden sind Betreuer/Betreuerinnen (z.B. Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen oder
Sozialpadagogen/Sozialpadagoginnen) in geférderten Ausbildungsverhaltnissen, die nur z.T. in
Betrieben erfolgen. Diese Betreuer/Betreuerinnen sind lediglich in der Schule tatig und bilden
nicht aus. Im jeweiligen Betrieb hat der/die Auszubildende einen (haufig wechselnden) Ausbil-
der/eine Ausbilderin.

Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr.

Art der fachlichen Eignung
Begriff

Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspadagogischen Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt, die fur die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforder-
lich sind. (8 30 Abs. 1 BBIG). In den Abséatzen 2 bis 6 desselben Paragrafen ist geregelt, welche
Prufungen fur welche Ausbildungsberufe anerkannt werden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Eignungen sind zulé&ssig:
(1) Berufsausbildungsabschluss
(2) Hochschul-/Fachhochschulabschluss
(3) Meisterprifung oder gleichgestellte Prifung
(4) Fortsetzung der Ausbildertatigkeit
(5) Fachschulabschluss
(6) Ausbildereignungsprifung
(7) Befreiung von der Ausbildereignungsprifung (einschl. widerruflicher Zuerkennung der
fachlichen Eignung im Bereich Landwirtschaft)
(8) Berufszulassung, Freie Berufe
(9) Feststellungsverfahren mit dem Ergebnis der vollstandigen Vergleichbarkeit
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Wenn eine Zuordnung nicht eindeutig moglich ist, sollte bei Ausbildern/Ausbilderinnen, die
schon langer ausbilden, die Merkmalsauspragung ,,Fortsetzung der Ausbildertatigkeit” und bei
Neulingen ,Befreiung von der Ausbildereignungsprifung” gewahlt werden.

Wenn bei einem Ausbilder/einer Ausbilderin mehrere Merkmalsauspragungen in Frage kommen,
sollte die — nach Meinung der Kammer/zustandigen Stelle — wichtigste bzw. die hbherwertige
angegeben werden.

Geburtsjahr
Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJ))) zu melden.

Geschlecht
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(1) mannlich
(2) weiblich
(3) divers
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)

Fur Falle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veroffent-
licht werden kdnnen, erfolgt fir die Vertffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsauspragun-
gen ,divers” und ,,ohne Angabe“ zu den Kategorien ,mannlich* und ,weiblich” per Zufallsprinzip
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5).
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IV. Teilnahmen an Feststellungs- und Ergédnzungsverfahren (Satzart 4)

Erhebungsmerkmale und Merkmalsauspragungen

Eine tabellarische Ubersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik. Diese ist den Begriffen und Erlau-
terungen als Anhang beigefugt.

Teilnahmen an Feststellungs- und Erganzungsverfahren
Begriff

Mit dem Feststellungsverfahren nach Abschnitt 6 BBiG kdnnen Personen auf Antrag bei einer zu-
standigen Stelle ihre berufliche Handlungsfahigkeit am Maf3stab eines dualen Ausbildungsberufs
feststellen/validieren lassen, wenn im Referenzberuf keine abgeschlossene Berufsausbildung
vorliegt.

Voraussetzung ist grundsatzlich, dass sie mindestens 25 Jahre alt sind und mit ihren Fahigkeiten
zumindest den Uberwiegenden Teil des Berufsbildes abdecken. Ausnahmen gelten nach § 50d
BBiG fur Menschen mit Behinderung, die sich entsprechend auf die berufliche Handlungsfahig-
keit auswirken (keine Altersgrenze; teilweise Vergleichbarkeit gendgt).

Die Vergleichbarkeit der beruflichen Handlungsféahigkeit wird mittels Zeugnis (bei vollstandiger
Vergleichbarkeit) oder Bescheid bescheinigt.

Personen, die bereits ein Feststellungsverfahren durchlaufen haben, in dem die Uberwiegende
oder teilweise, aber nicht vollstandige Vergleichbarkeit als Verfahrensergebnis festgestellt und
bescheinigt worden ist, haben Anspruch auf Durchfiihrung eines Erganzungsverfahrens.

Im Erganzungsverfahren werden nur die Bereiche bewertet, fur die zuvor keine Handlungsfahig-
keit festgestellt wurde. Diese Bereiche sind zuvor im Bescheid Uber die Uberwiegende Vergleich-
barkeit aufgefuihrt (8 50c Absatz 3). Ein Antrag auf ein Erganzungsverfahren kann nur einmal ge-
stellt werden und muss innerhalb von fuinf Jahren nach Bekanntgabe des Ergebnisses aus dem
Feststellungsverfahren erfolgen.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Ein Datensatz fur Teilnahmen an Feststellungs- und Ergdnzungsverfahren ist dann zu melden,
wenn:
— ein Verfahren vollstandig abgeschlossen wurde.

Nicht zu melden sind Feststellungs- und Erganzungsverfahren, die noch nicht vollstandig ab-
geschlossen sind und deren Verfahrensergebnis noch nicht feststeht.

Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr.

Art des Verfahrens
Begriff

Die Berufsbildungsstatistik erfasst als ,,Art des Verfahrens*
— Feststellungs- sowie
— Ergénzungsverfahren

- Teilnahmen an Feststellungs- und Erganzungsverfahren

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Schltssel werden fir die Feststellungs- und Erganzungsverfahren verwendet:
(51) Feststellungsverfahren gemaR § 50b BBiG
(52) Ergdnzungsverfahren gemal § 50b Abs. 5 BBIG
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Datumsangaben

Zur Ermittlung der Dauer des Gesamtverfahrens sollen mehrere Datumswerte gemeldet werden,
aus denen wiederum die Dauer berechnet werden kann.

Fur Erganzungsverfahren: Datum des rechtsmittelfahigen Bescheids tber
das Ergebnis aus dem Feststellungsverfahren
Begriff

Da ein Erganzungsverfahren nur durchgefiihrt wird, sofern in einem vorherigen Feststellungsver-
fahren lediglich die Giberwiegende, aber nicht vollstéandige Vergleichbarkeit festgestellt wurde,
muss fur die Berechnung der Gesamtverfahrensdauer ein weiteres Datumsmerkmal erfasst wer-
den. Zusatzlich kann ein Erganzungsverfahren lediglich innerhalb von fiinf Jahren nach Bekannt-
gabe des Ergebnisses des Feststellungsverfahrens gestellt werden. Im Falle der Durchfiihrung
eines Erganzungsverfahrens soll daher zusétzlich das Datum des rechtsmittelfahigen Bescheids
Uber das Ergebnis aus dem vorherigen Feststellungsverfahren gemeldet werden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Merkmal ist nur fur Erganzungsverfahren zu melden.

Zu melden ist das vollstédndige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ*.

Datum des Zulassungsbescheids

Begriff

Zu melden ist das Datum des Zulassungsbescheids, welchen die zustandige Kammer der an-
tragsstellenden Person auf ein Feststellungs- oder Erganzungsverfahren ausstelit.

Der Zulassungsbescheid stellt fest, ob die antragsstellende Person berechtigt ist einen Antrag
auf Feststellung der Gleichwertigkeit der beruflichen Handlungsfahigkeit zu stellen.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist das vollstédndige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ*.

Datum des rechtsmittelfahigen Bescheids tber das Ergebnis

Begriff

Das Datum des rechtsmittelfédhigen Bescheids beziehungsweise Zeugnis bei vollstandiger Ver-
gleichbarkeit Gber das Ergebnis beinhaltet das Datum, welches auf dem Zeugnis oder Bescheid
Uber das Ergebnis des Feststellungs- oder Erganzungsverfahrens nach Anlage 1 bis 3 BBFVerfV
dokumentiert wird.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist das vollstandige Datum im Format ,,TT.MM.JJJJ".

Geburtsjahr
Hinweise zur statistischen Erfassung

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (J1J) zu melden.
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Geschlecht
Hinweise zur statistischen Erfassung

Zu melden ist:
(1) mannlich
(2) weiblich
(3) divers
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)

Fur Falle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veroffent-
licht werden kénnen, erfolgt fir die Vertffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsauspragun-
gen ,divers” und ,,ohne Angabe“ zu den Kategorien ,mannlich* und ,weiblich“ per Zufallsprinzip
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5).

Kosten des Verfahrens
Begriff

Als Kosten des Verfahrens werden die jeweiligen Gebihren, die zustandige Stellen (Kammern)
beim Antragstellenden erheben, gemeldet. Hierunter fallen beispielsweise GeblUhren zur Zulas-
sung des Verfahrens sowie Gebuhren fur die Bewertung der Feststellung der beruflichen Hand-
lungsfahigkeit, die der antragsstellenden Person erhoben werden.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Die Kosten des Verfahrens sind in ganzen Euro zu melden (Feldlange 5).

Referenzberuf
Begriff

Der Referenzberuf ist der im Feststellungs-/Erganzungsverfahren bestimmte Ausbildungsberuf
nach BBIG/HwO.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Die Berufskennziffern ftr die in der Ausbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen wer-
den erfasst.

Fur die Ausbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen
achtstelligen Schlisselnummern zu verwenden. Die ersten funf Ziffern entsprechen der ,,Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KIdB 2010) der Bundesagentur ftir Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfiigung gestellt und mindestens einmal jahrlich (im Herbst) aktualisiert.

Bei Berufen mit Fachrichtungen ist immer die jeweilige Fachrichtung anzugeben.

Verfahrensergebnis (Prifungserfolg)
Begriff

Die Berufsbildungsstatistik erfasst das Verfahrensergebnis von Feststellungs- und Ergéanzungs-
verfahren auf Basis der gesetzlich festgelegten Verfahrensergebnissen nach Abschnitt 6 BBIG.
Das Ergebnis der vollstéandigen Vergleichbarkeit der beruflichen Handlungsféhigkeit der antrags-
stellenden Person mit der flr die Austibung des Referenzberufs erforderlichen Handlungsfahig-
keit wird in Form eines schriftlichen Zeugnisses ausgestellt.

Bei Uberwiegender oder teilweiser Vergleichbarkeit wird ein Bescheid ausgestellt, in dem die
festgestellten und die nicht festgestellten Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhigkeiten der fur die
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Ausubung des Referenzberufs erforderlichen beruflichen Handlungsfahigkeit ausgewiesen wer-
den.

Die teilweise Vergleichbarkeit gilt dabei nur fir Menschen mit Behinderungen und bezieht sich
auf die Regelungen nach 8§ 50d BBiG. Demnach kann eine individuelle berufliche Handlungsfa-
higkeit am Mal3stab eines Referenzberufs auch dann festgestellt und bescheinigt werden, wenn
diese nicht Uberwiegend oder vollstandig, sondern nur teilweise vergleichbar ist mit der fur die
Ausuibung des Referenzberufs erforderlichen beruflichen Handlungsfahigkeit; in diesen Fallen
weist der Bescheid eine teilweise Vergleichbarkeit aus.

Kann die antragsstellende Person weder die vollstandige noch die tiberwiegende Vergleichbar-
keit der individuellen beruflichen Handlungsfahigkeit mit der fur den Referenzberuf erforderli-
chen beruflichen Handlungsfahigkeit im Rahmen des Feststellungsverfahrens nachweisen, wird
der Antrag auf Feststellung abgelehnt und es wird ,,keine Vergleichbarkeit* gemeldet.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Folgende Auspréagungen sind zul&ssig:
(1) volistandige Vergleichbarkeit
(2) uberwiegende Vergleichbarkeit
(3) teilweise Vergleichbarkeit
(4) keine Vergleichbarkeit

Vorbildung der Teilnehmenden von Feststellungs- und Ergéanzungsverfahren
Begriff

Zur Vorbildung der Teilnehmenden von Feststellungs- und Erganzungsverfahren werden erfasst:
(a) der hochste allgemeinbildende Schulabschluss
(b) die berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung, vorheriges Studium und Berufs-
erfahrung)

a) Hochster allgemeinbildender Schulabschluss
Begriff

Hierzu soll der htéchste allgemeinbildende Schulabschluss angegeben werden, und zwar unab-
hangig von der Schulart (Hauptschule, Realschule, berufliche Schule usw.), an der er erworben
wurde. Dartiberhinausgehende Bildungsabschliisse, z.B. Hochschulstudium, sind nicht zu berick-
sichtigen.

Ab dem Berichtsjahr 2025 sind die mit der Vereinbarung tiber die Schularten und Bildungsgénge
im Sekundarbereich | angepassten Schulabschliisse zu melden. Fur die amtliche Statistik werden
die Bezeichnungen der Schulabschliisse im Rahmen des Definitionenkatalog der KMK definiert.
Nach diesem wird der frihere Hauptschulabschluss nun als ,Erster Schulabschluss®, der friihere
Realschul- oder ein vergleichbarer Abschluss als ,,Mittlerer Schulabschluss“ sowie die Hoch-
schul- oder Fachhochschulreife als ,,Allgemeine Hochschul-/Fachhochschulreife* umbenannt.
Unter dem ,,Ersten Schulabschluss* ist somit kein beliebiger erster Abschluss zu melden, son-
dern nur der ,Erste Schulabschluss®, welcher im Sekundarbereich | erworben wird oder aner-
kannt wurde und somit einem ehemaligen Hauptschulabschluss entspricht.

Folgende Abschlisse sind zulassig:
(1) ohne Ersten Schulabschluss (friiher: ohne Hauptschulabschluss)
(2) Erster Schulabschluss (friher: Hauptschulabschluss)
(3) Mittlerer Abschluss (friher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss)
(4) Hochschul- und Fachhochschulreife
(5) im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schliisseln 1 — 4 zugeordnet werden
kann.
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b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Stu-
dium)
Begriff

Hier sind nur Berufsausbildungsgange (keine Berufsvorbereitung) sowie Studiengange einzube-
ziehen. Unterschieden werden:

(1) Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO)

(2) Schulische Berufsausbildung (vollqualifizierender Berufsabschluss)

(3) Studium sowie

(4) Berufserfahrung im Referenzberuf.

Eine vorherige Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) kann flr Feststel-
lungs- und Erganzungsverfahren nur in Berufen vorkommen, die nicht dem Referenzberuf des
Antrags auf Feststellung der Gleichwertigkeit entspricht.

Vorherige vollqualifizierende schulische Berufsausbildung umfasst die Berufsausbildung im so-
genannten ,,Schulberufssystem®. Es kann sich hierbei auch um duale Berufsausbildungen bzw.
schulische Berufsausbildungen mit betrieblichen Komponenten handeln (Kombination von
Schule und betrieblicher Ausbildung), allerdings nur solche, die nicht nach BBiG bzw. HwO gere-
gelt sind (z.B. Pflegeausbildung).

Unter vorheriges Studium fallen sowohl Studiengange an Universitaten und Fachhochschulen als
auch (duale) Studiengange an Berufsakademien. Handelt es sich um duale Studiengange mit
Ausbildungsvertrag im dualen System (BBiG/HwO), so sind hierzu sowohl die Vorbildung ,,abge-
schlossene duale Berufsausbildung® als auch ein ,abgeschlossenes Studium* zu melden.

Fur Feststellungs- und Erganzungsverfahren wird zusatzlich als ,,Vorbildung* die Berufserfahrung
im Referenzberuf in Monaten erfasst. Die Berufserfahrung ist Voraussetzung fiir die Teilnahme
an einem Verfahren (siehe § 50b Absatz 3 Nummer 1 BBiG). Antragstellerinnen und Antragsteller
mussen im Referenzberuf, fir den sie eine Feststellung beantragen, mindestens die anderthalb-
fache Zeit der vorgeschriebenen regularen Ausbildungsdauer tatig gewesen sein.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Mafgeblich fir die Einordnung von (dualen) Studiengangen sind die zu erreichenden Ab-
schlusse. Wenn die Vorbildung ein abgeschlossenes ausbildungsintegrierendes duales Studium
umfasst, ist dies sowohl unter Berufsausbildung als auch unter Studium zu erfassen, da in die-
sem Fall beide Abschlisse erlangt wurden. Fuhrt ein duales Studium ausschliel3lich zu einem
Hochschulabschluss, ist auch nur dieser in die Vorbildung einzubeziehen.

Erfasst wird:
e Abgeschlossene duale Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO)
e Abgeschlossene schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss)
e Abgeschlossenes Studium

Mehrfachnennungen je Prufungsteilnahme sind zulassig.
Zulassig ist jeweils:

(0) nein

1) ja

Fur Feststellungs- und Erganzungsverfahren wird zusatzlich folgendes Merkmal gemeldet:
Berufserfahrung im Referenzberuf in Monaten (3-Stellig)
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Wiederholungsverfahren
Begriff

Erfasst wird, ob es sich bei dem Verfahren um ein Wiederholungsverfahren nach § 9 BBFVerfV
handelt. Wird ein Antrag auf Feststellung der Vergleichbarkeit der beruflichen Handlungsféahig-
keit abgelehnt, kann nach Ablauf von zwolf Monaten nach Bekanntgabe der Ablehnung ein er-
neuter Antrag mit demselben Referenzberuf zum Zweck der Wiederholung gestellt werden.

Ein Wiederholungsverfahren fur denselben Referenzberuf kann auch vorliegen, wenn die Be-
kanntgabe des Verfahrensergebnis mehr als funf Jahre zurtickliegt und ein Erganzungsverfahren
nach § 8 BBFVerfV ausgeschlossen ist.

Hinweise zur statistischen Erfassung

Zulassig ist:
(0) nein
(1) ja
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		AGSAusbildungsstaette		44		46		8		Zeichenkette		Amtlicher Gemeindeschlüssel des Orts der Ausbildungsstätte 
(Schlüsseldatei SA61)  
Muster: [0-9]{8}		Pflichtfeld, wenn 
a) Beginn ab 2023 oder vor 2021 
oder
b) Beginn in 2021 oder 2022 und keine gültige Betriebsnr. gemeldet werden kann (kann leer bleiben, wenn gültige Betriebsnr. gemeldet wird) 









SA2 Fortbildungen

				CSV - Datensatzbeschreibung 

		EVAS-Nr.		21211				EVAS - Bezeichnung 				Berufsbildungsstatistik

		Statistik ID		0068				gültig ab BZR		ab 2025

		Periodizität		jährlich

		Feldtrenner		;

		Einstellung .CORE-Webanwendung		Lieferdaten		Version 1		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen einmalig in einer separaten, vorangestellten Zeile (BerichtseinheitID;Ausbildungsbereich)

				Lieferdaten		Version 2		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen in den dafür vorgesehenen Positionen der einzelnen Sätze

		Bearbeiter		Jürgen Oehler				Statistisches 
Bundesamt		0611/75-4462		Berufsbildungsstatistik@destatis.de

		Hinweis: Es müssen nur zu den Satzarten Datensätze erstellt werden, zu denen Angaben gemeldet werden sollen.  
Innerhalb eines angelegten Satzes müssen alle Felder vorhanden sein, zumindest als Leerfeld.

		Satzart 2: Sonstige Prüfungsteilnahmen
Hinweis: Pro Prüfungsteilnahme muss ein Satz erstellt werden (Ausnahme: Abschlussprüfungen, die bereits unter Satzart 1 gemeldet werden)

		Feldbezeichnung laut Liefervereinbarung / 
Merkmalsname		Feld						Datentyp		Inhalt / Bemerkung		Status
Pflichtfeld: MUSS 
ausgefüllt werden, 
Kannfeld: fehlende 
Informationen technisch 
zulässig 		Neu/
Änderungen

				Position im Satz				max.
Feldlänge

				Version 1		Version 2

		BerichtseinheitID				1		6		Zeichenkette		Kammerbezirk der berichtenden Kammer/zuständigen Stelle 001000 - 999999 (Schlüsseldatei SA30)
		Pflichtfeld

		Ausbildungsbereich				2		1		Ganzzahl		Ausbildungsbereich
1 = Industrie und Handel
2 = Handwerk
3 = Landwirtschaft
4 = Öffentlicher Dienst
5 = Freie Berufe
6 = Hauswirtschaft
		Pflichtfeld

		Bemerkungen						256		Zeichenkette		Bemerkungen zu außergewöhnlichen Verhältnissen oder Änderungen		Kannfeld		gestrichen 
2025

		Satzart		1		3		1		Ganzzahl		2 = Satzart 2		Pflichtfeld

		Identnr		2		4		20		Zeichenkette		Datensatznummer		Pflichtfeld

		Geschlecht		3		5		1		Ganzzahl		Geschlecht
1 = männlich
2 = weiblich
3 = divers
4 = ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)
		Pflichtfeld

		Geburtsjahr		4		6		4		Ganzzahl		Geburtsjahr JJJJ		Pflichtfeld

		ArtPruefung		5		7		1		Ganzzahl		Art der Prüfung
11, 12, 13 Externenzulassung zur Abschlussprüfung: 
11 = aufgrund eines abgeschlossenen schulischen Bildungsgangs (§ 43 (2) BBiG)
12 = aufgrund von Berufserfahrung (§ 45 (2) BBiG)
13 = Teilnahmen an Abschlussprüfung mit Externenzulassung aufgrund eines Feststellungsverfahrens mit dem Ergebnis vollständige Vergleichbarkeit (§ 45 Abs. 3 BBiG)
20 = Fortbildungsprüfung
30 = Umschulungsprüfung
40 = Ausbildereignungsprüfung
		Pflichtfeld		neu Merkmals-ausprägung 
2025

		Schulabschluss2		6		8		1		Ganzzahl		Nur wenn ArtPruefung = 11, 12, 13:
Höchster allgemeinbildender Schulabschluss
1 = ohne Ersten Schulabschluss (früher: ohne Hauptschulabschluss)
2 = Erster Schulabschluss (früher: Hauptschulabschluss)
3 = Mittlerer Abschluss (früher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss)
4 = Hochschulreife, Fachhochschulreife
5 = im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schlüsseln 1-4 zugeordnet werden kann.		Pflichtfeld, wenn ArtPruefung 11,12,13		Textänderung 2025, 
Filter angepasst

		BerufsvorbildungVorhanden2						1		Ganzzahl		Vorherige Berufsausbildung oder vorheriges Studium?
0 = Nein / 1 = Ja 
(Bei 1 = ja mindestens ein weiteres "ja" bei Vorbildung erforderlich, 
Mehrfachnennungen möglich.)
		Pflichtfeld, wenn ArtPruefung = 
11 oder 12		gestrichen 
2025

		VorbildungVertragMitErfolg2		7		9		1		Ganzzahl		Nur wenn ArtPruefung = 11, 12, 13:
Abgeschlossene duale Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO)
0 = Nein / 1 = Ja		Pflichtfeld, wenn ArtPruefung 11,12,13		Textänderung 2025, 
Filter angepasst

		VorbildungVertragOhneErfolg2						1		Ganzzahl		Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO), nicht erfolgreich beendet
0 = Nein / 1 = Ja		Kannfeld		gestrichen 
2025

		VorbildungSchulischMitErfolg2		8		10		1		Ganzzahl		Nur wenn ArtPruefung = 11, 12, 13:
Abgeschlossene schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss) 
0 = Nein / 1 = Ja		Pflichtfeld, wenn ArtPruefung 11,12,13		Textänderung 2025, 
Filter angepasst

		VorbildungSchulischOhneErfolg2						1		Ganzzahl		Schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss), 
nicht erfolgreich beendet
0 = Nein / 1 = Ja		Kannfeld		gestrichen 
2025

		VorbildungStudiumMitErfolg2		9		11		1		Ganzzahl		Nur wenn ArtPruefung = 11, 12, 13:
Abgeschlossenes Studium
0 = Nein / 1 = Ja		Pflichtfeld, wenn ArtPruefung 11,12,13		Textänderung 2025, 
Filter angepasst

		VorbildungStudiumOhneErfolg2						1		Ganzzahl		Studium, nicht erfolgreich beendet
0 = Nein / 1 = Ja		Kannfeld		gestrichen 
2025

		Berufsbezeichnung2		10		12		8		Zeichenkette		Beruf, 
Wenn ArtPruefung =
11, 12, 13: Ausbildungsberuf einschl. Fachrichtung (Schlüsseldatei SA50)
20: Fortbildungsberuf (Schlüsseldatei SA51)
30: Umschulungsberuf oder anerkannter Ausbildungsberuf (Schlüsseldatei SA50)
40: LEER
		Pflichtfeld, wenn ArtPruefung /= 40		Filter angepasst

		IstWiederholung		11		13		1		Ganzzahl		Wiederholungsprüfung
0 = Nein
1 = Ja
		Pflichtfeld

		Pruefungserfolg2		12		14		1		Ganzzahl		Prüfungserfolg, ArtPruefung = 11, 12, 30, 40:
1 = bestanden
2 = nicht bestanden (Wiederholung möglich)
3 = endgültig nicht bestanden
Prüfungserfolg, ArtPruefung = 20 (Fortbildungsprüfung):
1 = bestanden
2 = nicht bestanden
		Pflichtfeld





SA3 Ausbildende

				CSV - Datensatzbeschreibung 

		EVAS-Nr.		21211				EVAS - Bezeichnung 				Berufsbildungsstatistik

		Statistik ID		0068				gültig ab BZR		ab 2025

		Periodizität		jährlich

		Feldtrenner		;

		Einstellung .CORE-Webanwendung		Lieferdaten		Version 1		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen einmalig in einer separaten, vorangestellten Zeile (BerichtseinheitID;Ausbildungsbereich)

				Lieferdaten		Version 2		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen in den dafür vorgesehenen Positionen der einzelnen Sätze

		Bearbeiter		Jürgen Oehler				Statistisches 
Bundesamt		0611/75-4462		Berufsbildungsstatistik@destatis.de

		Hinweis: Es müssen nur zu den Satzarten Datensätze erstellt werden, zu denen Angaben gemeldet werden sollen.  
Innerhalb eines angelegten Satzes müssen alle Felder vorhanden sein, zumindest als Leerfeld.

		Satzart 3: Ausbildende
Hinweis: Pro Ausbilder/in muss ein Satz erstellt werden

		Feldbezeichnung laut Liefervereinbarung / 
Merkmalsname		Feld						Datentyp		Inhalt / Bemerkung		Status
Pflichtfeld: MUSS 
ausgefüllt werden, 
Kannfeld: fehlende 
Informationen technisch 
zulässig 		Neu/
Änderungen

				Position im Satz				max.
Feldlänge

				Version 1		Version 2

		BerichtseinheitID				1		6		Zeichenkette		Kammerbezirk der berichtenden Kammer/zuständigen Stelle 001000 - 999999 (Schlüsseldatei SA30)
		Pflichtfeld

		Ausbildungsbereich				2		1		Ganzzahl		Ausbildungsbereich
1 = Industrie und Handel
2 = Handwerk
3 = Landwirtschaft
4 = Öffentlicher Dienst
5 = Freie Berufe
6 = Hauswirtschaft
		Pflichtfeld

		Bemerkungen						256		Zeichenkette		Bemerkungen zu außergewöhnlichen Verhältnissen oder Änderungen		Kannfeld		gestrichen 
2025

		Satzart		1		3		1		Ganzzahl		3 = Satzart 3		Pflichtfeld

		Identnr		2		4		20		Zeichenkette		Datensatznummer		Pflichtfeld

		Geschlecht		3		5		1		Ganzzahl		Geschlecht
1 = männlich
2 = weiblich
3 = divers
4 = ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)
		Pflichtfeld

		Geburtsjahr		4		6		4		Ganzzahl		Geburtsjahr JJJJ		Pflichtfeld

		ArtFachEignung		5		7		1		Ganzzahl		Art der fachlichen Eignung:
1 = Berufsausbildungsabschluss
2 = Hochschul-/Fachhochschulabschluss
3 = Meisterprüfung oder gleichgestellte Prüfung
4 = Fortsetzung der Ausbildertätigkeit
5 = Fachschulabschluss
6 = Ausbildereignungsprüfung
7 = Befreiung von der Ausbildereignungsprüfung
8 = Berufszulassung, Freie Berufe
9 = Feststellungsverfahren mit dem Ergebnis der vollständigen Vergleichbarkeit
		Pflichtfeld		neu Merkmals-ausprägung 
2025







NEU SA4 Validierungen

				CSV - Datensatzbeschreibung 

		EVAS-Nr.		21211				EVAS - Bezeichnung 				Berufsbildungsstatistik

		Statistik ID		0068				gültig ab BZR		ab 2025

		Periodizität		jährlich

		Feldtrenner		;

		Einstellung .CORE-Webanwendung		Lieferdaten		Version 1		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen einmalig in einer separaten, vorangestellten Zeile (BerichtseinheitID;Ausbildungsbereich)

				Lieferdaten		Version 2		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen in den dafür vorgesehenen Positionen der einzelnen Sätze

		Bearbeiter		Jürgen Oehler				Statistisches 
Bundesamt		0611/75-4462		Berufsbildungsstatistik@destatis.de

		Hinweis: Es müssen nur zu den Satzarten Datensätze erstellt werden, zu denen Angaben gemeldet werden sollen.  
Innerhalb eines angelegten Satzes müssen alle Felder vorhanden sein, zumindest als Leerfeld.

		Satzart 4: Feststellungs- und Ergänzungsverfahren
Hinweis: Nur wenn Fehlanzeige zu allen drei Satzarten (1, 2, 3) gemeldet wird.

		Feldbezeichnung laut Liefervereinbarung / 
Merkmalsname		Feld						Datentyp		Inhalt / Bemerkung		Status
Pflichtfeld: MUSS 
ausgefüllt werden, 
Kannfeld: fehlende 
Informationen technisch 
zulässig 		Neu/
Änderungen

				Position im Satz				max.
Feldlänge

				Version 1		Version 2

		BerichtseinheitID				1		6		Zeichenkette		Kammerbezirk der berichtenden Kammer/zuständigen Stelle 001000 - 999999 (Schlüsseldatei SA30)
		Pflichtfeld

		Satzart		1		2		1		Ganzzahl		4		Pflichtfeld

		Identnr		2		3		20		Zeichenkette		Datensatznummer		Pflichtfeld

		V01_Geschlecht		3		4		1		Ganzzahl		Geschlecht
1 = männlich
2 = weiblich
3 = divers
4 = ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)		Pflichtfeld		Neu 2025

		V02_Geburtsjahr		4		5		4		Ganzzahl		Geburtsjahr JJJJ		Pflichtfeld		Neu 2025

		V03_ArtVerfahren		5		6		1		Ganzzahl		Art des Verfahrens
51 = Feststellungsverfahren gemäß § 50b BBiG
52 = Ergänzungsverfahren gemäß § 50b Abs. 5 BBiG		Pflichtfeld		Neu 2025

		V04_Schulabschluss		6		7		1		Ganzzahl		Höchster allgemeinbildender Schulabschluss
1= ohne Ersten Schulabschluss (früher: ohne Hauptschulabschluss)
2 = Erster Schulabschluss (früher: Hauptschulabschluss)
3 = Mittlerer Abschluss (früher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss)
4 = Hochschulreife, Fachhochschulreife
5 = im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schlüsseln 1-4 zugeordnet werden kann.		Pflichtfeld		Neu 2025

		V05_VorbildungDualMitErfolg		7		8		1		Ganzzahl		Abgeschlossene duale Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO)
0 = Nein / 1 = Ja		Pflichtfeld		Neu 2025

		V06_VorbildungSchulBerufMitErfolg		8		9		1		Ganzzahl		Abgeschlossene schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss) 
0 = Nein / 1 = Ja		Pflichtfeld		Neu 2025

		V07_VorbildungStudiumMitErfolg		9		10		1		Ganzzahl		Abgeschlossenes Studium
0 = Nein / 1 = Ja		Pflichtfeld		Neu 2025

		V08_BerufserfahrungReferenzberuf		10		11		3		Ganzzahl		Berufserfahrung im Referenzberuf in Monaten (3-Stellig) 		Pflichtfeld		Neu 2025

		V09_Berufsbezeichnung		11		12		8		Zeichenkette		
Referenzberuf einschl. Fachrichtung (Schlüsseldatei SA50)
		Pflichtfeld		Neu 2025

		V10_IstWiederholung		12		13		1		Ganzzahl		Wiederholungsprüfung
0 = Nein
1 = Ja		Pflichtfeld		Neu 2025

		V11_DatumErgebnis		13		14		10		Datum		Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids über das Ergebnis aus dem Feststellungsverfahren (NUR für Ergänzungsverfahren) 
TT.MM.JJJJ		Pflichtfeld, wenn Art des Verfahrens = 52		Neu 2025

		V12_DatumZulassung		14		15		10		Datum		Datum des Zulassungsbescheids 
TT.MM.JJJJ		Pflichtfeld		Neu 2025

		V13_DatumErgebnisEnde		15		16		10		Datum		Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids über das Ergebnis 
TT.MM.JJJJ		Pflichtfeld		Neu 2025

		V14_KostenVerfahren		16		17		5		Ganzzahl		Kosten des Verfahrens (Euro, kaufmännisch gerundet)
€€€€€		Pflichtfeld		Neu 2025

		V15_Verfahrensergebnis		17		18		1		Ganzzahl		Verfahrensergebnis
1 = vollständige Vergleichbarkeit
2 = überwiegende Vergleichbarkeit
3 = teilweise Vergleichbarkeit
4 = keine Vergleichbarkeit		Pflichtfeld		Neu 2025





SA9 Fehlanzeige

				CSV - Datensatzbeschreibung 

		EVAS-Nr.		21211				EVAS - Bezeichnung 				Berufsbildungsstatistik

		Statistik ID		0068				gültig ab BZR		ab 2025

		Periodizität		jährlich

		Feldtrenner		;

		Einstellung .CORE-Webanwendung		Lieferdaten		Version 1		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen einmalig in einer separaten, vorangestellten Zeile (BerichtseinheitID;Ausbildungsbereich)

				Lieferdaten		Version 2		Hilfsmerkmale:		Angaben stehen in den dafür vorgesehenen Positionen der einzelnen Sätze

		Bearbeiter		Jürgen Oehler				Statistisches 
Bundesamt		0611/75-4462		Berufsbildungsstatistik@destatis.de

		Hinweis: Es müssen nur zu den Satzarten Datensätze erstellt werden, zu denen Angaben gemeldet werden sollen.  
Innerhalb eines angelegten Satzes müssen alle Felder vorhanden sein, zumindest als Leerfeld.

		Satzart 9: Fehlanzeige
Hinweis: Nur wenn Fehlanzeige zu allen drei Satzarten (1, 2, 3) gemeldet wird.

		Feldbezeichnung laut Liefervereinbarung / 
Merkmalsname		Feld						Datentyp		Inhalt / Bemerkung		Status
Pflichtfeld: MUSS 
ausgefüllt werden, 
Kannfeld: fehlende 
Informationen technisch 
zulässig 		Neu/
Änderungen

				Position im Satz				max.
Feldlänge

				Version 1		Version 2

		BerichtseinheitID				1		6		Zeichenkette		Kammerbezirk der berichtenden Kammer/zuständigen Stelle 001000 - 999999 (Schlüsseldatei SA30)
		Pflichtfeld

		Ausbildungsbereich				2		1		Ganzzahl		Ausbildungsbereich
1 = Industrie und Handel
2 = Handwerk
3 = Landwirtschaft
4 = Öffentlicher Dienst
5 = Freie Berufe
6 = Hauswirtschaft
		Pflichtfeld

		Bemerkungen				3		256		Zeichenkette		Bemerkungen zu außergewöhnlichen Verhältnissen oder Änderungen		Kannfeld		gestrichen 
2025

		Satzart		1		4		1		Ganzzahl		9 = Satzart 9		Pflichtfeld

		Fehlanzeige		2		5		1		Ganzzahl		Fehlanzeige
1 = ja		Pflichtfeld, wenn Fehlanzeige gemeldet wird
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